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1. Gemeinsamer Teil 

1.1 Gegenstand der Versicherung 

1.1.1 Versichert ist auf der Grundlage des Allgemeinen Teils zur Police, der 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der 
folgenden Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers aus seinen sich aus der Betriebsbe-
schreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkei-
ten bzw. aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen beschriebenen beruflichen Tätigkeiten mit allen Betriebsstätten in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  des Versicherungsnehmers aus 
fehlerhafter Beratung der Apothekenkunden, aus der Verwechslung bei 
der Abgabe von Arzneimitteln und anderen Apothekenwaren sowie aus 
der Abgabe von und der Beratung über antikonzeptionelle Mittel sowie von 
Schwangerschaftstests. 

1.1.2 Der Versicherungsschutz wegen Schäden 
- aus dem Betriebs- und/oder Berufshaftpflichtrisiko richtet sich nach den 
Bestimmungen von 1. bis 5., 
- aus Ersatzansprüchen wegen Diskriminierung richten sich nach den 
Bestimmungen von 5., 
- aus Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schä-
den (Umweltrisiko) richtet sich nach den Bestimmungen von 1. bis 6., es 
sei denn, einzelne Vereinbarungen dieser Bedingungen sehen ausdrück-
lich eine andere Regelung vor. 

 Schäden durch Brand, Explosion und Sprengungen gelten als Schäden 
durch Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Absatzes. Unberührt 
bleibt insoweit das Produkthaftpflichtrisiko im Sinne von 7.10 b) AHB. 

  Der Versicherungsschutz für die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur 
Sanierung von Umweltschäden richtet sich ausschließlich nach dem AT 
und 7., soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

1.2 Allgemeine Bestimmungen 

1.2.1 Mitversicherte Personen 

 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrags die gesetzliche Haftpflicht 
1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebs oder eines Teils desselben angestellt hat, sowie der angestellten 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz) und der 
angestellten Sicherheitsbeauftragten (Immissionsschutz-, Strahlenschutz-, 
Gewässerschutzbeauftragte und dergleichen) gemäß § 22 SGB VII in die-
ser Eigenschaft; 
2. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (einschließlich Praktikanten, 
Hospitanten) und durch Vertrag in den Betrieb des Versicherungsnehmers 
eingegliederten Arbeitnehmer fremder Stammfirmen für Schäden, die sie 
in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Betrieb des Versi-
cherungsnehmers verursachen. 
Mitversichert sind insoweit auch angestellte Betriebsärzte und angestelltes 
Sanitätspersonal bei Gewährung von Erster Hilfe außerhalb des Be-
triebes, soweit hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei de-
nen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt. 
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-rechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden. 
Mitversichert sind jedoch 
a) Regressansprüche der Sozialversicherungsträger gegen den Versiche-
rungsnehmer nach § 110 SGB VII. Fachkräfte für Arbeitssicherheit/ Si-
cherheitsbeauftragte werden insoweit bzw. in dieser Eigenschaft den ge-
setzlichen Vertretern gleichgestellt; 
b) Rechtsverteidigungskosten zur Abwehr solcher Ansprüche bis zu einem 
Betrag von 
 EUR 250.000,-- 
je Versicherungsfall und Versicherungsjahr im Rahmen der vertraglichen 
Versicherungssummen, soweit sich die Regressansprüche gegen die in 
Teil I, Ziffer 2.1.2 Abs.1 genannten Personen richten. 
3. auch des nachstehend genannten Personenkreises: 
a) Freie Mitarbeiter (z.B. Ingenieure, Techniker, Handelsvertreter u. dgl.), 
für Schäden, die diese in Ausübung von Tätigkeiten im Interesse des Ver-
sicherungsnehmers verursachen; 
b) freiberuflich im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig werdende Be-
triebsärzte und deren Hilfspersonen, 
c) natürliche Personen, die mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung 
und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt sind, ohne dass sie 
zu den Betriebsangehörigen zählen, für Ansprüche, die gegen diese Per-
sonen aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 
Eine eventuell anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung geht dieser 
Versicherung voran. 

 
4. aus der zulässigen Beschäftigung von vorübergehend (z. B. Ur-
laub/Krankheit - bis zu 3 Monaten im Jahr) bestellten Vertretern des Versi-
cherungsnehmers, Assistenten, Praktikanten und Hilfspersonen für Schä-
den, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versi-
cherungsnehmer verursachen. 
Die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Vertreters, der Assistenten und 
Praktikanten ist dann nicht versichert, wenn für diese Personen eine an-
derweitige Deckung (z. B. eigene Haftpflichtversicherung) oder Freistel-
lungspflicht besteht.  
5. der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen 
ehemaligen gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der 
sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versi-
cherungsnehmer. 

1.2.2 Nachhaftung 

 Bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses durch Produktions- 
und/oder Betriebseinstellung, nicht aus anderen Gründen (z. B. nicht bei 
Änderung der Rechtsform, Veräußerung des Unternehmens, Kündigung 
des Vertragsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer oder den Ver-
sicherer), besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrags für die 
Dauer von bis zu fünf Jahren für Versicherungsfälle, die nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses entstehen, soweit diese Versicherungsfälle aus 
vor Beendigung des Vertragsverhältnisses ausgeführten Lieferungen von 
Erzeugnissen oder Arbeiten resultieren. 

 Auf die besonderen Bestimmungen zur Umwelthaftpflichtversicherung 
(siehe Teil II) wird hingewiesen. Diese Bestimmungen finden ebenfalls kei-
ne Anwendung, falls eine Umweltschadensversicherung ein weiterer Be-
standteil dieses Vertrags sein sollte. 

1.2.3 Kumulklausel 

 Beruhen mehrere Versicherungsfälle 
- auf derselben Ursache oder 
- auf gleichen Ursachen zwischen denen ein innerer, insbesondere 

sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

 und besteht für einen Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz 

 - nach dieser Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung und für den anderen 
Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nach einer Umwelt-
haftpflichtversicherung und/oder Umweltschadensversicherung, 

 - nach einer Umwelthaftpflichtversicherung und für den anderen Teil dieser 
Versicherungsfälle nach einer Umweltschadensversicherung, 

 so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag aus allen 
Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versicherungssummen 
höchstens eine Versicherungssumme, ansonsten maximal die höhere Ver-
sicherungssumme zur Verfügung.  

 Sofern die in der Betriebs-/Berufshaftpflicht- bzw. der Umwelthaftpflicht- 
bzw. Umweltschadensversicherung gedeckten Versicherungsfälle in unter-
schiedliche Versicherungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der maxima-
len Versicherungssumme für diese Versicherungsfälle das Versicherungs-
jahr maßgeblich, in dem der erste im Rahmen der Betriebs-
/Berufshaftpflichtversicherung gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist. 

 Bestehen für den Versicherungsnehmer bei dem Versicherer oder seiner 
Konzerngesellschaften mehrere Haftpflichtversicherungen (Einzelverträ-
ge), so finden die vorstehenden Bestimmungen entsprechend Anwendung. 

1.2.4 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtswirksam vereinbart sind, 
wird sich der Versicherer auf den Haftungsausschluss für weitergehende 
Schäden nicht berufen, wenn der Versicherungsnehmer das ausdrücklich 
wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet 
ist. 

1.2.5 Schiedsgerichtsvereinbarungen  

 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versiche-
rungsfalls beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn das 
Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht: 
1. Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der 
Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Richteramt ha-
ben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Ländern, darf 
er keinem Land der Parteien angehören. 
2. Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht ledig-
lich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines Vergleichs, so-
fern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das 
anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichts-
vereinbarung festgelegt sein. 
3. Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner 
Begründung sind die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzuge-
ben.  
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung 
von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und dem Versi-
cherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der 
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Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtswegs 
zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsnehmer 
zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entscheidende 
Mitwirkung einzuräumen. 

1.2.6 Strafrechtsschutz 
Ergänzend zu 5.3 AHB gilt: 
1. In einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, 
übernimmt der Versicherer die Gerichtskosten sowie die gebührenord-
nungsmäßigen - gegebenenfalls auch die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren - Kosten der Rechtsverteidigung. 
2. Voraussetzung für die Leistungspflicht des Versicherers ist, dass der 
Versicherungsnehmer spätestens nach Kenntnis von der Einleitung des 
Verfahrens (Zustellung) seinerseits den Versicherer unverzüglich hiervon 
unterrichtet. 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geldbußen (auch Ord-
nungsgelder, Zwangsgelder, Geldstrafen, Geldsanktionen und derglei-
chen), Strafen und Strafvollstreckungskosten. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR    500.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 1.000.000,-- je Versicherungsjahr  
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für betriebli-
che/berufliche Haftpflicht-Risiken. 

1.3 Beitragsberechnung 

1.3.1 Die Berechnung des Beitrags erfolgt als vorläufige, im Voraus zu zahlen-
der Jahresbeitrag auf der Grundlage 

 a) des Produktions- und Tätigkeitsprogramms, 

 b) der vereinbarten Berechnungsgrundlagen. 

 Ziffer 9. AHB bezieht sich bei Berechnung nach Lohn- oder Umsatzsumme 
nur auf die Mindestbeiträge. 

1.3.2 Zur endgültigen Beitragsabrechnung übermittelt der Versicherungsnehmer 
nach Aufforderung innerhalb eines Monats nach Ablauf des Versiche-
rungsjahres 

 a) die tatsächlichen Werte zu den vereinbarten Berechnungsgrundlagen, 

 b) eventuell eingetretene wesentliche Änderungen des Produktions- und 
Tätigkeitsprogramms, sonstige Änderungen des Betriebscharakters sowie 
Änderungen bei beitragspflichtigen Zusatzrisiken. 

 
2. Betriebliche/Berufliche Risiken 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
betriebs-/berufs- und branchenüblichen Risiken, insbesondere 

2.1 Immobilien 
als Haus- und Grundbesitzer, z.B. Eigentümer, Besitzer, Mieter, Pächter, 
Leasingnehmer und Nutznießer von bebauten und unbebauten Grundstü-
cken - nicht jedoch von Luftlandeplätzen -, Gebäuden oder Räumlichkeiten 
- auch bei Vermietung bis zu einem jährlichen Bruttojahresmietwert von 
EUR 15.000. Wird dieser Mietwert überschritten, erfolgt eine Beitragsbe-
rechnung für den darüber hinausgehenden Mietwert. 
Versichert sind Ansprüche infolge Verstoßes gegen die Pflichten, die dem 
Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 
(bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streupflicht etc.), 
gleichgültig, ob diese Pflichten vertraglich übernommen wurden oder nicht. 
Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude oder Räumlich-
keiten auch die gesetzliche Haftpflicht 
1. als Bauherr oder Unternehmer von Bau-, Reparatur- und Abbrucharbei-
ten für eigene Bauvorhaben bis zu einer veranschlagten Bausumme von 
500.000 EUR je Bauvorhaben. Übersteigen die aufgewendeten Baukosten 
diesen Betrag, so ist für die übersteigende Bausumme, separat Versiche-
rungsschutz zu vereinbaren. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Veränderungen der Grund-
wasserverhältnisse. 
Für das Risiko als Bauherr finden die Ausschlussbestimmungen der 7.7 
und 7.14 AHB keine Anwendung. 
Soweit es sich um Schäden durch Unterfangungen/Unterfahrungen, Sen-
kungen eines Grundstücks, Erschütterungen infolge von Rammarbeiten 
oder Erdrutschungen handelt, wird sich der Versicherer nicht auf den Aus-
schluss nach 7.10 b) AHB berufen. 
Die Ausschlussbestimmungen gemäß 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen) bleiben bestehen. 
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung erfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaft-
pflichtversicherung; 
2. des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836, Absatz 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
3. der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

2.2 Kraftfahrzeuge einschließlich Arbeitsmaschinen 
aus nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemie-
teten und geliehenen  
1. Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit. 
2. Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit. 
3. selbst fahrenden Arbeitsmaschinen und Hub- und Gabelstaplern bis 20 
km/h Höchstgeschwindigkeit. 
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse gemäß 4.3 a) AHB. 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird. 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht 
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat. 

2.3 Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften 
aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften. 
Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen Schäden, die sich ab 
dem Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsnehmers in die Arbeits-
/Liefergemeinschaft ereignen, wenn dem Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt des Eintritts in die Arbeits-/Liefergemeinschaft die Ursachen dieser 
Schäden (Mängel, Baufehler) nicht bekannt waren. 
Dabei gilt folgende Regelung: 
Wenn die Aufgaben der Partner im Innenverhältnis 
1. nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt wor-
den sind, besteht Versicherungsschutz für einen Versicherungsfall, der 
vom Versicherungsnehmer selbst verursacht wurde, bis zur vollen Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme, 
2. nicht aufgeteilt sind oder wenn nicht ermittelt werden kann, welcher 
Partner den Schaden verursacht hat, so ermäßigt sich im Rahmen der 
Versicherungssummen die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote 
am Schaden, welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungs-
nehmers an der Arbeits-/Liefergemeinschaft entspricht. 
Ist eine quotenmäßige Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der verhältnis-
mäßige Anteil entsprechend der Anzahl der Partner der Arbeits-
/Liefergemeinschaft. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner 
der Arbeits-/Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Ar-
beits-/Liefergemeinschaft gegen die Partner oder umgekehrt wegen sol-
cher Schäden, die ein Partner oder die Arbeits-/Liefergemeinschaft unmit-
telbar erlitten hat. 
Die Ersatzpflicht des Versicherers innerhalb der vereinbarten Versiche-
rungssummen erweitert sich, wenn über das Vermögen eines Partners 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt worden ist 
und für diesen Partner wegen Nichtzahlung eines Beitrags kein Versiche-
rungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und 
der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt. 

2.4 Tiere 
als Halter von Tieren für betriebliche und berufliche Zwecke, ausgenom-
men Reittiere. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters in dieser Eigen-
schaft. 

2.5 Waffen 
aus dem erlaubten Besitz und Gebrauch von Schusswaffen und Munition. 
Nicht versichert sind der Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwe-
cken und zu strafbaren Handlungen. 

2.6 Beauftragung fremder Unternehmen 
aus der Beauftragung fremder Unternehmen im Zusammenhang mit dem 
versicherten Risiko, auch von Kraftfuhr- und Wasserfahrzeugunternehmen 
- insoweit teilweise abweichend von 4.1.2 -. 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden Unternehmen 
und ihres Personals. 

2.7 Non-Ownership-Deckung 
aus dem Gebrauch fremder, gemieteter und geliehener Kraftfahrzeuge, 
Hub- und Gabelstapler und selbst fahrender Arbeitsmaschinen im Inland, 
in den Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz, Norwegen, 
Island und Liechtenstein anlässlich Dienstreisen und Dienstfahrten, wenn 
die Ansprüche gegen 
a) den Versicherungsnehmer gerichtet sind und das Fahrzeug nicht auf 
den Versicherungsnehmer zugelassen und auch nicht Eigentum des Ver-
sicherungsnehmers ist oder von ihm geleast wurde; 
b) mitversicherte Personen gerichtet sind und das Fahrzeug weder auf 
den Versicherungsnehmer noch auf die in Anspruch genommene Person 



 
 
CHB 928g 01.17  5 

zugelassen und auch nicht Eigentum des Versicherungsnehmers oder 
dieser mitversicherten Person ist oder von ihnen geleast wurde. 
Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als 
- die Versicherungssumme der Kraftfahrthaftpflichtversicherung nicht aus-
reicht oder 
- der Versicherungsnehmer durch eine bestehende Kraftfahrthaftpflicht-
versicherung nicht geschützt wird oder 
- der Kraftfahrthaftpflichtversicherer Regress nimmt (ausgenommen vom 
Versicherungsschutz bleiben jedoch Regressansprüche wegen Leistungs-
freiheit und/oder Leistungskürzung des Kraftfahrthaftpflichtversicherers als 
Folge einer Pflichtverletzung) oder 
- keine Kraftfahrthaftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch 
genommene Versicherungsnehmer ohne Verschulden das Bestehen einer 
Kraftfahrthaftpflichtversicherung annehmen durfte oder 
- der Fahrer oder Halter des Fahrzeugs einen gesetzlichen Freistellungs-
anspruch gegen den Versicherungsnehmer hat. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR 3.000.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 6.000.000,-- je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Personen-/Sachschäden vereinbarten Versicherungs-
summe für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche des Halters, Eigentümers 
oder des Versicherungsnehmers des schadenverursachenden Fahrzeugs 
wegen Sach- oder Vermögensschäden. 

2.8 Ausstellungen, Messen, Märkte und Veranstaltungen 
aus der Teilnahme an Veranstaltungen, Ausstellungen, Kongressen, Mes-
sen und Märkten im In- und Ausland (siehe auch 3.5). 
Kein Versicherungsschutz besteht für die Durchführung und Organisation 
von derartigen Veranstaltungen (Veranstalterrisiko), soweit im Versiche-
rungsschein / Nachtrag nichts anderes vereinbart ist. 

2.9 Weitere Betriebs-/Berufsrisiken 
aus 

2.9.1 Sicherheitseinrichtungen (z. B. Werksfeuerwehr, auch bei Hilfeleistungen 
und Übungen außerhalb der Betriebsgrundstücke) sowie aus Sozial- und 
Sanitätseinrichtungen für Betriebsangehörige mit gelegentlicher Benutzung 
durch Betriebsfremde; 

2.9.2 Betriebssportgemeinschaften und Betriebsveranstaltungen. 

 Mitversichert ist insoweit auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Betriebssportgemeinschaft sowie der Betriebsangehörigen aus der Betäti-
gung in oder der Teilnahme an diesen, soweit nicht das private Haftpflich-
trisiko betroffen ist. 

2.9.3 Garagen und Parkplätzen für Kunden auch außerhalb des Betriebsgrund-
stücks; 

2.9.4 Reklameeinrichtungen, z B. Transparenten, Reklametafeln, Leuchtröhren 
etc.; 

 
3. Erweiterungen des Versicherungsschutzes gegenüber den 
Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB) 

3.1 Vorsorgeversicherung/Versehensklausel 
1. Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Ver-
sicherung neu entstehen, besteht im Rahmen des Vertrags Versiche-
rungsschutz. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Entstehen 
des neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf. Die 
einschränkenden Bestimmungen des 4.2 AHB finden keine Anwendung. 
Es gelten - abweichend von 4.2 AHB - die jeweils vereinbarten Versiche-
rungssummen und Ersatzleistungen. 
Die Bestimmungen von 1.2.1 bleiben unberührt. 
2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch - abweichend von 4.1.1, 
Satz 3 AHB - auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versi-
cherung entstandene Risiken, die im Rahmen des versicherten Betriebs 
liegen und weder nach den Allgemeinen noch den Besonderen Bedingun-
gen dieses Vertrags von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Ver-
sicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses be-
wusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten 
und den danach zu vereinbarenden Beitrag von Gefahreneintritt an zu ent-
richten. 
Eine versehentlich verspätete Abgabe der Schadenmeldung beeinträchtigt 
den Versicherungsschutz nicht. 
Diese Bestimmungen gelten nicht für Haftpflichtansprüche in den USA/US-
Territorien und Kanada eingetretene Versicherungsfälle und vor Gerichten 
in den USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten Schadenser-
satzforderungen sowie Ansprüche, die nach dortigem Recht geltend ge-
macht werden. 
3. Auf die besonderen Bestimmungen zur Umwelthaftpflichtversicherung 
(siehe 6.6.3) wird hingewiesen. Diese Bestimmungen finden ebenfalls kei-
ne Anwendung auf die Umweltschadensversicherung (siehe 7.7). 
 

3.2 Ansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander 
Eingeschlossen sind - in teilweiser Abänderung des 7.4 AHB in Verbin-
dung mit 7.5 AHB - auch Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher 
Personen untereinander, und zwar wegen 
1. Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem Un-
ternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person angestellt 
ist, 
2. Sachschäden, sofern diese mehr als 50 EUR je Versicherungsfall be-
tragen, 
3. Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (sie-
he 3.16), soweit es sich nicht um Haftpflichtansprüche wegen Handlun-
gen/Unterlassungen rein privater Natur handelt (Privathaftpflichtversiche-
rung). 

3.3 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 
Eingeschlossen sind - abweichend von 7.4 AHB - Haftpflichtansprüche der 
gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, 
wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für den der be-
treffende gesetzliche Vertreter nicht persönlich verantwortlich ist. 

3.4 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
3.4.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.3 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht, die der Versicherungsnehmer aufgrund von Verträgen genormten 
Inhalts 
1. mit Behörden oder Körperschaften öffentlichen Rechts, soweit es sich 
um Ansprüche privatrechtlichen Inhalts handelt, 
2. aufgrund von so genannten Gestattungs- und Einstellungsverträgen, 
3. als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäu-
den übernommen hat. 
3.4.4 Ausgeschlossen bleiben 
- Schäden an gemieteten, geleasten und gepachteten Grundstücken und 
Gebäuden (siehe aber 3.7) und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, 

- individuelle Haftungsvereinbarungen. 
3.5 Auslandsschäden 

3.5.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Ver-
sicherungsfälle 
- durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland gelangt 

sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat 
liefern lassen (indirekter Export); 

- aus Anlass von Geschäftsreisen und Betriebsveranstaltungen oder aus 
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten; 

- durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäische Aus-
land geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen oder die dort hingelangt 
sind (direkter Export); 

- aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Inspektio-
nen und Kundendienst) im europäischen Ausland; 

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im 
Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsnieder-
lassungen, Läger und dergleichen. 
3.5.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
a) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Ver-
sicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung 
von Arbeiten betraut worden sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer und die unter 1.2.1 1. genannten Personen aus Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) VII unterliegen (siehe 7.9 AHB); 
b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages; 
c) nach Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang ste-
henden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 
3.5.3 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versiche-
rers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn 
die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
3.5.4 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei 
vor Gerichten in den USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemachten 
Ansprüchen gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: 
a) Kein Versicherungsschutz besteht für 
- Schäden durch Erzeugnisse oder Arbeiten, die vor Einschluss des 
USA/US-Territorien oder Kanada-Risikos dorthin geliefert bzw. dort ausge-
führt wurden, es sei denn, dieses wurde zuvor besonders vereinbart; 
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- Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder 
an Gebäuden und Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalte so-
wie alle Kosten und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit derartigen 
Schäden geltend gemacht werden. 
Unter dem Begriff "Schimmelpilz" ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen 
und deren Bestandteile und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und 
deren flüchtige organische Verbindungen, Sporen, Gerüche oder Neben-
produkte von Pilzen; 
- Personenschäden im Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung 
und/oder dem Vertrieb von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex). 
b) Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers beträgt  
 EUR 10.000 bei Personenschäden  
einschließlich Kosten. 
3.5.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
3.5.6 Auf die besonderen Bestimmungen zum Umweltrisiko (siehe 6.9) 
wird hingewiesen. 

3.6 Belegschafts- und Besucherhabe 
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von 2 b) und abweichend von 7.6 AHB - 
die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Sachen, ein-
schließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör, der Betriebsan-
gehörigen und Besucher und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. 
Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschließlich Sparbü-
cher), Scheckhefte, Scheck und Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten 
und andere Wertsachen. 

3.7 Mietsachschäden 
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6 und 7.10 b) AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 

3.7.1 Mietsachschäden anlässlich von Geschäftsreisen, 
die anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an gemieteten Räumlich-
keiten und deren Ausstattung entstehen sowie alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. 

3.7.2 Mietsachschäden an Gebäuden/Räumen durch Feuer, Explosion, 
Leitungs- und Abwasser 
an gemieteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht je-
doch an Einrichtungen, Produktionsanlagen, Grundstücken und derglei-
chen) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch Feuer, 
Explosion (ausgenommen, die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fal-
lenden Rückgriffsansprüche) sowie durch Leitungs- und Abwasser. 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der für Personen-/Sachschäden 
vereinbarten Versicherungssumme für betriebliche/berufliche Haftpflicht-
Risiken, höchstens jedoch 
 EUR 5.000.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr. 

3.7.3 Sonstige Mietsachschäden an Immobilien 
an gemieteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht je-
doch an Einrichtungen, Produktionsanlagen, Grundstücken oder derglei-
chen) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Kein Versicherungsschutz besteht für Mietsachschäden an Gebäu-
den/Räumen durch Feuer, Explosion, Leitungs- und Abwasser und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden (siehe 3.7 2.). 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR 250.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Personen-/Sachschäden vereinbarten Versicherungs-
summe für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 250. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspruchung, 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

3.7.4 Mietsachschäden an beweglichen Sachen 
an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen beweglichen Sa-
chen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR 20.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Personen-/Sachschäden vereinbarten Versicherungs-
summe für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 500. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspruchung, 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

3.7.5 Ausschlüsse 
a) Ausgeschlossen sind Ansprüche 
- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers, 
- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen 
Personen, die er zu Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebs oder eines Teils desselben angestellt hat, 
- von Angehörigen (siehe 7.5 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie 
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben, 
- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer 
einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen. 
b) Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-
men der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallen-
den Rückgriffsansprüche. 
c) Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaft-
pflichtversicherung. 
d) Kein Versicherungsschutz besteht, soweit diese Schäden durch eine 
sonstige Versicherung des Versicherungsnehmers oder zu seinen Guns-
ten abgeschlossenen Versicherung gedeckt sind oder im Rahmen einer 
vereinbarten Selbstbeteiligung liegen. 

3.8 Schäden an fremden Arbeitsgeräten 

3.8.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6, 7.7 sowie 7.10 b) AHB - die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
aus Anlass der gelegentlichen Nutzung von Sachen (z. B. Geräten, Werk-
zeugen, Gabelstaplern, Hubwagen etc.) an diesen Sachen entstehen, wel-
che dem Versicherungsnehmer insbesondere zu Rangier-, Be- und Entla-
dearbeiten bei bzw. von Kunden - zur Verfügung gestellt oder von ihm be-
nutzt werden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

 Der Versicherer leistet die Entschädigung, die zur Wiederbeschaffung oder 
Wiederinstandsetzung notwendig ist, höchstens aber den Zeitwert. 

 Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des Versiche-
rungsnehmers oder des Geschädigten (z. B. Maschinen-Versicherung) be-
steht, gehen diese Versicherungen vor. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR 100.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Personen-/Sachschäden vereinbarten Versicherungs-
summe für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 500. 

3.8.2 Ausgeschlossen sind 
1. Haftpflichtansprüche wegen 

- Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspruchung, 
- Schäden infolge Transports, 
- Schäden durch Brand oder Explosion, 
-  Schäden, die über den unmittelbaren Schaden an der überlassenen 

Sache hinausgehen, wie z. B. Nutzungsausfall, Stillstandskosten, 
Entsorgungskosten, Lagerungskosten, Transportkosten; 

2. Ansprüche von 
- Gesellschaftern des Versicherungsnehmers, 
- gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen 

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat, 

- Angehörigen (siehe 7.5 AHB) der vorgenannten Personen, wenn 
sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben, 

- Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital verbunden sind oder unter einer einheit-
lich unternehmerischen Leitung stehen. 

3.8.3 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaft-
pflichtversicherung. 

3.9 Bearbeitungsschäden 
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn die Schäden 
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- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers an diesen Sachen entstanden sind; 
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen 
zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit benutzt 
hat; 
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelbaren Einwir-
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben. 
Die Ausschlussbestimmungen gemäß 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen) bleiben bestehen. 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der Beschädigung von Sa-
chen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, 
Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die 
von ihm übernommen wurden (siehe jedoch 3.8) und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   500.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 1.000.000,-- je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Personen-/Sachschäden vereinbarten Versicherungs-
summe für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 250. 
 
Leitungsschäden siehe 3.10. 
Be- und Entladeschäden siehe 3.11. 

3.10 Leitungsschäden 
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdleitungen 
(Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Lei-
tungen) sowie an Frei- und Oberleitungen und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. 
Abweichend von 7.7 AHB schließt der Versicherungsschutz auch die Haft-
pflicht wegen Bearbeitungsschäden an solchen Leitungen ein. 
Die Ausschlussbestimmungen gemäß 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen) bleiben bestehen. 

3.11 Be- und Entladeschäden 
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Contai-
nern durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder 
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und 
Entladens. 
Ist der Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Spe-
ditions- oder Lagerverträgen), steht er dem Ladegut gleich. 
Für Schäden am Ladegut besteht insoweit Versicherungsschutz, als 
- die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist, 
- es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen 
handelt oder 
- der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in sei-
nem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten übernommen wurde. 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 150. 

3.12 Abwasserschäden 
Eingeschlossen sind - abweichend von 7.14 a) AHB - Haftpflichtansprüche 
aus Sachschaden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
welcher entsteht durch Abwässer (mit Ausnahme von Gewässerschäden 
und Schäden an Entwässerungsleistungen durch Verstopfungen und Ver-
schmutzungen), soweit es sich nicht um Schäden im Sinne des 7.10 b) 
AHB handelt. 

3.13 Strahlenschäden 
1. Eingeschlossen ist - abweichend von 7.12 und 7.10 b) AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen; 
- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, 
Laser- und Masergeräten. 
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung erfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaft-
pflichtversicherung. 
2. Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten 
oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versicherungsnehmer 
ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf 7.12 AHB berufen. 
Dies gilt nicht für Schäden, die 

a) durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen 
Anlage ausgehen; 
b) durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zu-
sammenhängenden Lagerung bedingt sind. 
3. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
a) wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom), die ab 
der zweiten Generation eintreten; 
b) wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen 
oder in wessen Auftrag 
- aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energierei-
chen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in 
Kauf zu nehmen haben; 
c) gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den 
Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen 
verursacht hat. 

3.14 Schlüsselrisiko 
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von 2. b) und abweichend von 7.6 AHB 
- die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden 
Schlüsseln bzw. Code-Karten (auch General-Hauptschlüssel für eine zent-
rale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten 
befunden haben. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) bzw. auf die Kosten für die Neuprogrammierung 
der Code-Karten und - falls erforderlich - einen Objektschutz bis zu 14 Ta-
gen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels 
festgestellt wurde. 
Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht aus dem Verlust von anderen 
Schlüsseln (z. B. Tresor- und Möbelschlüssel, Schlüssel für bewegliche 
Einrichtungen (Kraftfahrzeuge) etc.) sowie Folgeschäden, die sich aus 
dem Schlüsselverlust ergeben (z. B. Einbruch). 
Nicht versichert sind Ansprüche, wenn es sich um solche Schlüssel han-
delt, die dem Versicherungsnehmer Zugang zu selbst genutzten gemiete-
ten, gepachteten oder geleasten Betriebsstätten ermöglichen. Beim Ver-
lust eines Generalschlüssels für eine zentrale Schließanlage findet der 
Ausschluss nur insoweit Anwendung, als es sich um die anteiligen Aus-
tauschkosten für die Schlösser oder Schließanlagen, der vom Versiche-
rungsnehmer gemieteten, gepachteten oder geleasten Gebäude, Gebäu-
deteile oder Räume, handelt. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR 50.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Personen-/Sachschäden vereinbarten Versicherungs-
summe für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 150. 

3.15 Personen- oder Sachschäden wegen Sachmängeln infolge Fehlens 
von vereinbarten Eigenschaften 
Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von 1.2 und 7.3 AHB - auf 
Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen 
Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer 
Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung 
mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, 
Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, 
dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind. 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche aus Garantien 
oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit es 
sich nicht um im Sinne von Absatz 1 versicherte Vereinbarungen bestimm-
ter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahr-
übertragung handelt, für die der Versicherungsnehmer verschuldensunab-
hängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat. 

3.16 Vermögensschäden 
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht we-
gen Vermögensschäden im Sinne von 2. a) AHB wegen Versicherungsfäl-
len, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
a) durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Ar-
beiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-

chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 
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g) aus Rationalisierung u. Automatisierung, Datenerfassung, -speicherung, 
-sicherung, -wiederherstellung, Austausch, Übermittlung, Bereitstellung 
elektronischer Daten; 

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, 
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts; 

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen; 

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen-
wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im 
Zusammenhang stehen; 

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen. 

Die Höchstersatzleistung beträgt - soweit im Versicherungsschein nichts 
anderes vereinbart ist 
 EUR   500.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 1.000.000,-- je Versicherungsjahr  
Abweichend hiervon beträgt die Höchstersatzleistung für die gesetzliche 
Haftpflicht aus Schäden durch ungewollte Schwangerschaft EUR 
1.000.000 je Versicherungsfall begrenzt auf EUR 2.000.000 für alle derar-
tigen Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

3.17 Verletzung von Datenschutzgesetzen 
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.16 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von 2. a) AHB aus der Verlet-
zung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener 
Daten. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   500.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 1.000.000,-- je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssum-
me für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 

3.18 Internethaftpflicht 
Der Versicherungsschutz für das nachfolgend genannte "versicherte Risi-
ko" besteht ausschließlich über diesen Zusatzbaustein. 
1. Versichertes Risiko 
Versichert ist - insoweit abweichend von 7.7, 7.10 a) und b), 7.15 und 7.16 
AHB sowie 3.18 a), g) und h) - die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und 
der Bereitstellung elektronischer Daten seitens des Versicherungsneh-
mers bzw. über das ihm zurechenbare System, z. B. im Internet, per E-
Mail oder mittels Datenträger, soweit es sich handelt um Schäden aus 
a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme; 
b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen 
- sich hieraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch wei-
terer Datenveränderungen außerhalb des Systems des Adressaten, sowie 
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 
c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 
Für a) bis c) gilt: 
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereit gestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. 
Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 5. AT 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 
d) der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, insoweit be-
steht auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden; nicht jedoch 
aus der Verletzung von Urheberrechten. 
In Erweiterung von 1.1 AHB ersetzt der Versicherer 
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer 
einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, 
auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt; 
- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage 
gegen den Versicherungsnehmer. 
2. Ersatzleistung/Serienschaden/Anrechnung von Kosten 
a) Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR 1.000.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 2.000.000,-- je Versicherungsjahr  

im Rahmen der für Personen-/Sachschäden vereinbarten Versicherungs-
summe für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
b) Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit inneren, insbesondere sachlichem und zeitli-
chem Zusammenhang oder 
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer 
Daten mit gleichen Mängeln 
beruhen. 
6.3 AHB wird gestrichen. 
c) Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von 
6.5 AHB - als Leistung auf die Versicherungssumme angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn 
die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
3. Auslandsschäden 
Versicherungsschutz besteht - abweichend von 7.9 AHB - für Versiche-
rungsfälle im Ausland. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in euro-
päischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend ge-
macht werden. 
4. Nicht versicherte Risiken 
Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten 
und Leistungen: 
a) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 
b) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 
c) Bereithalten fremder Inhalte zum Abruf, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing; 
d) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; 
e) Betrieb von Telekommunikationsnetzen; 
f) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
g) Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne des SigG/SigV; 
h) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer 
 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung besteht. 
5. Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind - ergänzend zu 7. AHB - 
Ansprüche 
a) die im Zusammenhang stehen mit 
- massenhaft versandten, von den Empfängern ungewollten, elektronisch 
übertragenen Informationen, soweit es sich nicht um Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme handelt (z. B. Spamming), 
- Dateien (z. B. Cookies, Web Bugs), die der widerrechtlichen Erhebung 
von Informationen über Internet-Nutzer dienen; 
b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden 
sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht wer-
den; 
c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben; 
d) auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary dama-
ges);  
e) nach Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang ste-
henden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

3.19 Datenlöschkosten durch Installationen 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden Dritter durch versehentliche Datenlöschung, -beschä-
digung, Beeinträchtigung der Datenordnung oder sonstiger Nichtverfüg-
barkeit von Daten die durch mangelhaft ausgeführte Installationen (nicht 
Wartung, Reparatur und Installation von Hard-/Software) entstanden sind 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Derartige Schäden werden wie Sachschäden behandelt. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Sach- und/oder 
Vermögensschäden 
1. an Kraft-, Luft-/Raum-, Schienen- und Wasserfahrzeugen; 
2. durch fehlerhafte IT-Analyse, -Beratung, Planung, Einweisung und/oder 
Schulung; 
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3. durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, ergänzte und/oder modi-
fizierte Hard- und Software sowie Softwarepflege; 
4. durch fehlerhafte Datenerfassung, -bearbeitung und/oder -verarbeitung; 
5. durch Software und dergleichen, die geeignet ist, die bestehende Da-
tenordnung zu zerstören oder negativ zu beeinflussen (z. B. "Software-
Viren", "Trojanische Pferde" etc.)sowie alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden (z. B. Betriebsstillstand, Produktionsausfall etc.). 
Die Ausschlussbestimmungen gemäß 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen oder geleiste-
ten Arbeiten) bleiben bestehen. 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   500.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 1.000.000,-- je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Sachschäden vereinbarten Versicherungssumme für 
betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 

3.20 Schadenverhütungskosten (Rückrufkosten durch Medien) 
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 1 und 2 AHB - Kosten (auch 
des Versicherungsnehmers), die dadurch entstehen, dass falsche Arznei-
mittel abgegeben wurden oder anhand bestimmter Umstände davon aus-
zugehen ist, dass falsche Arzneimittel abgegeben wurden. Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz ist ein drohender Personenschaden. 
Versichert sind ausschließlich Benachrichtigungskosten, die dem Versi-
cherungsnehmer durch Rundfunkaufrufe, Anzeigen in Zeitungen, Anmie-
tung von Lautsprecherwagen entstehen oder dem Versicherungsnehmer 
von Behörden oder vergleichbaren Institutionen für derartige Maßnahmen 
in Rechnung gestellt werden. 
Ausgeschlossen bleiben Kosten und Aufwendungen, die im Betrieb des 
Versicherungsnehmers selbst anfallen. 
Höchstersatzleistung 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   10.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Sachschäden vereinbarten Versicherungssumme für 
betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
Selbstbeteiligung 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt 10%, mindestens EUR 250. 

3.21 Krankenhausversorgungsvertrag 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Apothekers und der mitver-
sicherten Personen aus ihrer Tätigkeit aufgrund eines Krankenhausver-
sorgungsvertrages, insbesondere  
• aus der Falschlieferung von Arzneimitteln in das Krankenhaus, 
• den Prüfungspflichten von Arzneimitteln auf ordnungsgemäße Verwal-

tung und einwandfreie Beschaffenheit in dem Krankenhaus, 

• der Mitwirkung in der Arzneimittelkommission.  

3.22 Medizinische Hilfsmittel, Verblisterung, Hausapothekenmodell, Aut-
Idem-Regelung 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus   
• dem erlaubten bzw. genehmigten Handel mit medizinischen Hilfsmit-

teln im Sinne des § 33 Sozialgesetzbuch (SGB) V einschließlich Aus-
lieferung und Aufbau in den Wohnräumen der Patienten. 

• der Krankenhaus- bzw. Alten-/Pflegeheimbelieferung einschließlich der 
erlaubten bzw. genehmigten Dosierung von Arzneimitteln, soweit diese 
Tätigkeit keine Herstellung eines Arzneimittels im Sinne von § 4 Absatz 
14 AMG darstellt bzw. der Versicherungsnehmer hierfür keine De-
ckungsvorsorge nach AMG zu treffen hat (siehe Ziffer 5.1.2). 

• aus zusätzlich, im Rahmen des Vertrages zur integrierten Versorgung 
durch Hausärzte und Hausapotheken, übernommene Aufgaben, soweit 
der versicherte Betrieb als sog. Hausapotheke daran teilnimmt. 

• der Aut-Idem-Regelung, nach der es dem Apotheker obliegt, in be-
stimmten Fällen dem Patienten das Medikament auszuhändigen, das 
mit dem verordneten Medikament "in Wirkstärke und Packungsgröße" 
aus dem unteren Preisdrittel identisch ist. Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf hieraus resultierende Personen- und Sachschäden. 
Kein Versicherungsschutz besteht für Vermögensschäden aus Re-
gressansprüchen der Krankenkassen. 

3.23 Fußpflege, Kosmetik und Krankenpflege 
Sofern die Erlaubnis vorliegt, Fußpflege, Kosmetik und Krankenpflege 
durchzuführen, wird hierfür im Umfang der nachstehenden Bestimmungen 
Versicherungsschutz zur Verfügung gestellt: 

3.23.1 Fußpflege 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
allen Tätigkeiten und Behandlungen zur Fußpflege, die er aufgrund seiner 
Aus- und Fortbildung ausüben darf (Nagelschneiden, Hühneraugenbe-
handlung, ärztlich verordnete Fußpflege laut Rezept u. dgl.).  
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwendung 
von Apparaten zur Fußpflege. 

3.23.2 Kosmetik 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
allen Tätigkeiten und Behandlungen zur Kosmetik und Körperpflege, die er 
aufgrund seiner Aus- und Fortbildung ausüben darf. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwendung 
von Apparaten zur Kosmetik und Körperpflege (Höhensonnen und dgl.). 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
- wegen Schaden durch Heilbehandlung, 
- aus der Durchführung von Schönheitsoperationen, 
- aus Anbringen von sog. "Permanent-Make-up" und dgl. 
- aus dauerhafter Haarentfernung mit Epilux o.ä. (soweit nicht im Versi-

cherungsschein/Nachtrag ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist) 

3.23.3 Krankenpflege 
Versichert ist gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus allen 
Tätigkeiten und Behandlungen zur Krankenpflege, die er aufgrund seiner 
Aus- und Fortbildung ausüben darf. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Berufserlaubnis, die 
am Tage des Schadenereignisses noch bestanden haben muss. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
- aus hydro- und elektrotherapeutischer Behandlung, 
- aus Besitz und Verwendung von sonstigen Apparaten zur Kranken-

pflege. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus chiroprak-
tischen Behandlungen, Besitz und Verwendung von Ultraschall-, Elektro-
schock- und Röntgenapparaten, Heilbehandlung. 

 
4. Risikobegrenzungen 

4.1 Nicht versicherte, aber durch besonderen Vertrag versicherbare 
Risiken 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
1. wegen Schäden durch Risiken, die nicht der Betriebsbeschreibung ent-
sprechen; 
Auf die Regelung der Vorsorgeversicherung in 3.1 wird hingewiesen. 
2. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch ei-
nes Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers (siehe aber 2.2 und 2.6) 
oder eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 
Eine Tätigkeit der im ersten Absatz genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch 
im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird; 
3. wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch ei-
nes Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten; 
4. aus 
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- 
oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit 
die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren, 
b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repara-
tur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, und 
zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen be-
förderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge; 
5. wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen und alle sich daraus erge-
benden weiteren Schäden, soweit es sich nicht um ausdrücklich mitversi-
cherte Umweltschäden handelt (siehe 6.); 
6. wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelge-
setzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Versi-
cherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im 
Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat; 
7. wegen Personenschäden durch vom Versicherungsnehmer hergestell-
te, verarbeitete oder in Verkehr gebrachte Produkte die ganz oder teilwei-
se humanbiologisches Material bzw. Auszüge desselben enthalten (z. B. 
Blut, Plasma, Sera, Plasmaproteine, Immunoglobine, Zellen, Gewebe); 
8. wegen Personenschäden, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen 
mit Tabak und/oder Tabakprodukten einschließlich Zubehör, Bestandtei-
len, Hilfsstoffen und/oder Komponenten für Tabak und/oder Tabakproduk-
ten; dies gilt auch, soweit es sich um Ansprüche von Personen handelt, 
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die nicht selbst Tabakwaren konsumiert haben (so genannte Passivrau-
cher); 
9. wegen Schäden durch elektromagnetische Felder; 
10. aus Besitz und/oder Betrieb von Öl-, Gas- oder Brennstofffernleitungen 
(so genannte Pipelines); 
11. aus Besitz und/oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Perso-
nen oder Sachen sowie aus der selbständigen und nicht selbständigen 
Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 
12. aus dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung 
von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikge-
setzes (GenTG) wegen Personen- und Sachschäden infolge von Eigen-
schaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen; 
13. wegen Sach- und/oder Vermögensschäden durch gentechnisch ver-
änderte Erzeugnisse und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veränderte 
Organismen (GVO) enthalten; 
14. aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen 
oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung 
oder Abbrennen von Feuerwerken; 
15. wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Er-
zeugnisse zurückzuführen sind; 
16. wegen Schäden durch Anfeindungen, Belästigungen, Schikane, Un-
gleichbehandlungen und sonstige Diskriminierungen; 

4.2 Nicht versicherbare Risiken 
Nicht versicherbar sind 
1. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
2. wegen Schäden an Kommissionsware; 
3. aus Sachschäden bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, 
dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht; 
4. gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst 
pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursa-
chen. 
Für den Versicherungsnehmer selbst besteht jedoch Versicherungsschutz, 
wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinen Beauftragten ohne 
Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsnehmers und/oder sei-
ner Repräsentanten begangen wurde; 
5. wegen 
a) Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich um die Be-
schädigung von Grundstücken, deren Bestandteile und Zubehör handelt; 
b) Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch 
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlesäureeinbrüche sowie Kohlen-
staubexplosionen. 

4.3 Inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten 
Für Ansprüche, die vor ausländischen Gerichten oder nach ausländischem 
Recht geltend gemacht werden, gilt: 
1. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
a) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages; 
b) nach Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang ste-
henden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder; 
c) die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden wegen 
Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an 
Gebäuden und Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalt sowie al-
le Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit derartigen Schäden. 
Unter dem Begriff "Schimmelpilz" ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen 
und deren Bestandteile und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und 
deren flüchtige organische Verbindungen, Sporen, Gerüche oder Neben-
produkte von Pilzen; 
d) wegen Personenschäden, die in USA/US-Territorien oder Kanada im 
Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb 
von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden. 
2. Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers 
für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 
3. Bei Versicherungsfällen, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien 
und Kanada oder nach dem Recht dieser Staaten geltend gemacht wer-
den: 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers beträgt  
 EUR 10.000 bei Personenschäden  
einschließlich Kosten. 
4. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
 

5. Ersatzansprüche wegen Diskriminierung (AGG) 
Der Umfang des Versicherungsschutzes für Ersatzansprüche wegen Dis-
kriminierung (AGG) richtet sich ausschließlich nach dem Allgemeinen Teil 
(AT) und der folgenden Bestimmungen. Auf 5.1.7 wird besonders hinge-
wiesen. 

5.1 Versicherungsumfang 

5.1.1 Gegenstand der Versicherung 
1. Versicherte Tätigkeit 
Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für den Fall, dass Versicherte 
gemäß 5.1.1 2. aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen einer Diskriminierung oder wegen Verletzung 
einer Vorschrift zum Schutz vor Diskriminierung, insbesondere aus dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, für einen Personen-, Sach- oder 
Vermögensschaden in Anspruch genommen werden. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf den Fall, dass gegen 
die Versicherten ein Widerrufsverlangen oder ein Anspruch auf Unterlas-
sung geltend gemacht wird im Rahmen von 5.2. 
Mitversichert sind Regressansprüche der Sozialversicherungsträger gegen 
den Versicherungsnehmer nach § 110 SGB VII. Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit/Sicherheitsbeauftragte werden insoweit bzw. in dieser Eigen-
schaft den gesetzlichen Vertretern gleichgestellt. 
2. Versicherte 
Versicherungsschutz besteht für 
a) den Versicherungsnehmer/die Versicherungsnehmerin (nachfolgend 
"der Versicherungsnehmer"); 
b) Tochterunternehmen des Versicherungsnehmers. Den Tochterunter-
nehmen gleichgestellt sind auf besonderen Antrag in den Vertrag einbe-
zogene selbständige Unternehmen. 
Tochterunternehmen sind Unternehmen, bei denen dem Versicherungs-
nehmer die Leitung oder Kontrolle direkt oder indirekt zusteht, entweder 
durch 
- die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft oder 
- das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Aufsichtsrats 
oder sonstigen Leitungsorgans zu bestellen oder abzuberufen und er 
gleichzeitig Gesellschafter ist oder 
- die Leitung und mehr als der fünfte Teil des Nennkapitals oder 
- das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem 
Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder aufgrund einer 
Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 
c) sämtliche ehemaligen und gegenwärtigen (auch zukünftigen) Mitglieder 
der geschäftsführenden Organe (Vorstand, Geschäftsführer, etc.) und der 
Kontrollorgane (Aufsichtsrat, Beirat, Verwaltungsrat, etc.) des Versiche-
rungsnehmers oder der mitversicherten (Tochter-)Unternehmen sowie 
d) die in den Betrieb eingegliederten Arbeitnehmer/Mitarbeiter fremder Un-
ternehmen (z. B. Leiharbeitskräfte oder Zeitarbeitskräfte). 
Für die Versicherten besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rah-
men der betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit. Für die gemäß 5.1.1, 2. 
c) - e) Versicherten besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rah-
men der betrieblichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer und die Un-
ternehmen gemäß 5.1.1, 2. b). 
Werden Ehegatten oder Erben versicherter Personen im Sinne der 5.1.1, 
2. c) - e) für deren Pflichtverletzungen in Anspruch genommen, so er-
streckt sich der Versicherungsschutz auch auf diese Schadensersatzan-
sprüche. 

5.1.2 Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines unter 5.1.1, 1. 
genannten Anspruchs gegen einen Versicherten. 
Im Sinne dieses Vertrags ist ein Anspruch geltend gemacht, wenn gegen 
einen Versicherten ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter 
einem Versicherten schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen einen Versi-
cherten zu haben. 
Der schriftlichen Anspruchserhebung steht die Einleitung eines gerichtli-
chen oder behördlichen Verfahrens gleich. 

5.1.3 Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes 
1. Anspruchserhebung (claims made) 
Versicherungsschutz besteht für während der Dauer des Versicherungs-
vertrags eingetretene Versicherungsfälle. 
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Für vor Vertragsbeginn begangene Pflichtverletzungen gilt dies jedoch 
nur, wenn den Versicherten bis zum Abschluss der Versicherung die 
Pflichtverletzungen nicht bekannt waren. 
Für neu hinzukommende Tochterunternehmen besteht Versicherungs-
schutz für solche Pflichtverletzungen, die nach dem Zeitpunkt des Erwerbs 
durch den Versicherungsnehmer begangen worden sind. Maßgeblicher 
Zeitpunkt des Erwerbs ist die Wirksamkeit gegenüber Dritten. 
Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Versicherungsneh-
mers oder einer vom Versicherungsschutz umfassten Tochtergesellschaft 
erstreckt sich die Deckung für das betroffene Unternehmen und die mit-
versicherten Personen des betroffenen Unternehmens nur auf Ansprüche 
infolge von Benachteiligungen, welche bis zum Zeitpunkt der Beantragung 
des Insolvenzverfahrens begangen worden sind. 
2. Nachmeldefrist für Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung 
Soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, sind Ansprüche 
versichert, die nicht später als drei Jahre nach Vertragsende geltend ge-
macht und dem Versicherer gegenüber angezeigt werden für Pflichtverlet-
zungen, die vor Vertragsende begangen wurden. 
Für Tochterunternehmen tritt an die Stelle des Vertragsendes derjenige 
Zeitpunkt, in welchem die Voraussetzungen der 5.1.1 2. b) nicht mehr vor-
liegen. 
Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachmeldefrist im Rahmen 
der bei Ablauf des letzten Versicherungsjahres geltenden Vertragsbe-
stimmungen und in Höhe des unverbrauchten Teils der Ersatzleistung des 
letzten Versicherungsjahres. 
Die Nachmeldefrist endet unmittelbar mit Beginn eines anderen Versiche-
rungsvertrags der vorliegenden Art für die Versicherten. 
3. Vertragsaufhebung/Kündigung 
a) Kündigung nach Versicherungsfall 
Das Versicherungsverhältnis kann ferner nach Eintritt eines Versiche-
rungsfalls gemäß 5.1.2 gekündigt werden, wenn der Versicherer eine Zah-
lung geleistet oder die Leistung der fälligen Entschädigung zu Unrecht 
verweigert hat oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist. 
Das Recht zur Kündigung im Versicherungsfall erlischt, wenn es nicht spä-
testens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet oder die Rechtshän-
gigkeit des Anspruchs eingetreten oder die Leistungsverweigerung des 
Versicherers dem Versicherungsnehmer zugegangen ist, ausgeübt wird. 
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob er mit sofortiger Wirkung 
oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigt. Die Kün-
digung des Versicherers wird nach einem Monat wirksam. 
b) Im Falle freiwilliger Liquidation, einer Fusion oder Neubeherrschung er-
lischt der Versicherungsschutz mit Abschluss der Liquidation oder mit Be-
ginn des neuen Beherrschungsverhältnisses automatisch. 

5.1.4 Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes 
1. Leistungen des Versicherers 
Der Versicherer übernimmt neben der Prüfung der Haftpflichtfrage 
- die Kosten gemäß 2. für die gerichtliche und außergerichtliche Abwehr 
unbegründeter Ansprüche und 
- die Freistellung von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Erfüllungsansprüche und Erfül-
lungssurrogate gemäß § 281 in Verbindung mit § 280 BGB. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn ein Versicher-
ter aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Versicherten ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver-
gleich bestanden hätte. 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherten mit bindender Wir-
kung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherten 
binnen zwei Wochen von dem Schadensersatzanspruch freizustellen. 
2. Serienschäden 
Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags geltend gemachte An-
sprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller 
- aufgrund einer Pflichtverletzung, welche durch einen oder mehrere Ver-
sicherte begangen wurde, 
- aufgrund mehrerer Pflichtverletzungen, welche durch einen oder mehrere 
Versicherte begangen wurden, sofern diese Pflichtverletzungen demsel-
ben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander in rechtlichem, wirt-
schaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang stehen; 
als ein Versicherungsfall. 
Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der Geltendma-
chung der einzelnen Haftpflichtansprüche als in dem Zeitpunkt eingetre-
ten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend gemacht wurde. 
 
 
 

3. Selbstbeteiligung/Ersatzleistung 
Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR 3.000.000,-- je Versicherungsfall und 
 EUR 6.000.000,-- je Versicherungsjahr  
im Rahmen der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbar-
ten Versicherungssumme für betriebliche/berufliche Haftpflicht-Risiken. 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 1.000. 
Die Selbstbeteiligung findet keine Anwendung auf die Kosten im Zusam-
menhang mit der Abwehr unbegründeter Ansprüche. 
Die Kosten gemäß 5.2 sind in dieser Ersatzleistung inbegriffen. 
4. Währungsklausel, Leistung bei Auslandsrisiken 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Werden ausländische Risiken mitversichert, gilt die Verpflichtung des Ver-
sicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Betrag bei einem inlän-
dischen Geldinstitut angewiesen ist. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

5.1.5 Örtlicher Geltungsbereich 
Die Versicherung gilt weltweit mit Ausnahme von Ansprüchen. 
1. die vor dem Gericht eines Landes geltend gemacht werden, in welchem 
Common Law gilt; 
2. infolge der Verletzung des Rechts eines Landes, in welchem Common 
Law gilt; 
3. in Zusammenhang mit einer in einem Common-Law-Land vorgenom-
menen Tätigkeit. 
Als Common-Law-Länder im Sinne dieser Bestimmung gelten abschlie-
ßend die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada sowie Australien, 
Großbritannien, Hongkong, Indien, Irland, Israel, Jamaika, Malaysia, Neu-
seeland, Singapur und Südafrika. 

5.1.6 Ausschlüsse 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprüche 
1. wegen vorsätzlicher Schadenverursachung oder durch wissentliches 
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung 
oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung gegen den Handelnden 
selbst. 
Sofern die vorsätzliche Handlung oder Unterlassung streitig ist, besteht 
Versicherungsschutz für die Abwehr- und Verteidigungskosten unter der 
Bedingung, dass der Vorsatz nicht durch gerichtliche oder behördliche 
Entscheidung, Vergleich oder Anerkenntnis festgestellt wird. 
Erfolgt eine solche Feststellung, entfällt der Versicherungsschutz für den 
Handelnden selbst rückwirkend. Der Versicherte ist dann verpflichtet, dem 
Versicherer die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten. 
2. im Zusammenhang mit der Verletzung oder Geltendmachung kol-
lektiven Arbeitsrechts, namentlich des Betriebsverfassungsgesetzes oder 
vergleichbarer ausländischer Rechtsvorschriften sowie im Zusammenhang 
mit Arbeitskampfmaßnahmen. Unberührt bleiben Ansprüche nach § 17 
Absatz 2 AGG. 
3. die auf Erfüllung/Zahlung von Vertragsstrafen, Bußen oder Geldstrafen, 
Steuern oder sonstigen öffentlichen Abgaben sowie Entschädigungen mit 
Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary damages) gerichtet sind. 
4. aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers im Sinne des Sozialge-
setzbuches (SGB) VII handelt. 5.1.1 1. bleibt unberührt. 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden. 5.2.4 bleibt unberührt. 

5.1.7 Anderweitige Versicherungen 
Besteht für einen der unter 5.1.1 1. genannten Schäden auch unter einem, 
gegebenenfalls zeitlich früher geschlossenen, weiteren Versicherungsver-
trag der bei dem Versicherer oder seinen Konzerngesellschaften Versiche-
rungsschutz, so besteht über diesen Vertrag nur Versicherungsschutz, 
wenn und soweit in dem anderen Versicherungsvertrag kein Versiche-
rungsschutz geboten wird (Subsidiarität). 
Besteht für einen unter diesem Versicherungsvertrag geltend gemachten 
Schaden auch unter einem anderen Versicherungsvertrag eines anderen 
Versicherers Versicherungsschutz, so sind die Versicherten verpflichtet, 
den Versicherungsfall zunächst unter dem anderweitigen Versicherungs-
vertrag geltend zu machen. Die Leistungspflicht des Versicherers unter 
diesem Vertrag besteht nur, wenn und insoweit der anderweitige Versiche-
rer nicht leistet. Kommt es zu einer Leistung aus diesem Versicherungs-
vertrag, weil der Versicherer des anderweitigen Versicherungsvertrags 
seine Leistungspflicht gegenüber dem Versicherten bestreitet, so ist dieser 
verpflichtet, diese Versicherungsverträge offen zu legen und etwaige An-
sprüche aus dem anderweitigen Versicherungsvertrag auf Weisung des 
Versicherers durchzusetzen oder an ihn abzutreten. 
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5.1.8 Zurechnung 
Die individuelle Kenntnis, das Verhalten oder das Verschulden eines Ver-
sicherten werden einem anderen Versicherten nicht zugerechnet. 
Ist Versicherter eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personen-
gesellschaft, werden ihr - in Ansehung versicherungsvertraglicher Pflichten 
- abweichend hiervon die Kenntnis, das Verhalten oder das Verschulden 
jedes ehemaligen, gegenwärtigen (auch zukünftigen) Vorstands, Ge-
schäftsführers, Aufsichtsratsmitglieds oder Leiters der Personal- oder 
Rechtsabteilung (oder des entsprechendem ausländischen Or-
gans/Funktionsträgers) zugerechnet. 

5.1.9 Versicherung für fremde Rechnung/Abtretung des Versicherungsan-
spruchs  
1. Anspruchsberechtigte 
Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht dem Versi-
cherungsnehmer, den mitversicherten Tochterunternehmen und den unter 
5.1.1 2. c) - bei besonderer Vereinbarung auch den unter 5.1.1 2. d) und 
e) - genannten Personen zu. 
Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen an-
dere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn gel-
tenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. 
Ausgenommen hiervon sind die Bestimmungen zur Beitragszahlung und 
zur Kündigung des Versicherungsvertrags. 
2. Abtretungsverbot, Übergang von Ersatzansprüchen 
Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen Feststellung 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht, auch nicht teil-
weise, auf Dritte übertragen werden. 
Sofern nicht abweichend vereinbart, bleibt eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten zulässig. 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
3. Rückgriffsansprüche 
Rückgriffsansprüche der versicherten Personen sowie deren Ansprüche 
auf Kostenersatz, auf Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung be-
zahlter Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der 
vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der 
Versicherer kann die Ausstellung einer den Forderungsübergang nach-
weisenden Urkunde verlangen. 
4. Verzichtswirkung 
Hat ein Versicherer auf einen Anspruch gemäß 5.1.9 3. oder ein zu des-
sen Sicherung dienendes Recht verzichtet, bleibt der Versicherer diesem 
gegenüber nur insoweit verpflichtet, als der Versicherte nachweist, dass 
die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre. 
5. Änderung der Beitragsbemessungsgrundlage/Beitragsregulierung 
Gemäß 4. des AT-Teils hat der Versicherungsnehmer mitzuteilen, welche 
Änderungen des versicherten Risikos gegenüber früheren Angaben einge-
treten sind. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom 
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft. 
Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sons-
tiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung 
berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch 
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der 
Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell-
ten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel ge-
zahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 
Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 
Kein Risikofortfall in diesem Sinne ist das Ausscheiden von Versicherten. 

5.1.10 Verhalten im Versicherungsfall und sonstige Obliegenheiten 
1. Anzeige des Versicherungsfalls 
a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich (gem. AT 8) 
schriftlich anzuzeigen. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein selb-
ständiges Beweisverfahren angeordnet oder ergeht ein Strafbefehl oder 
Bescheid, der den Ersatz eines Vermögensschadens zum Gegenstand hat 
oder zur Folge haben könnte, so hat der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, 
auch wenn der Versicherungsfall selbst bereits angezeigt wurde. 
Wird gegen eine versicherte Person ein Anspruch gerichtlich geltend ge-
macht, Prozesskostenhilfe beantragt oder gegen diese gerichtlich der 
Streit verkündet, so ist dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Das Glei-
che gilt im Falle eines Arrests oder einer einstweiligen Verfügung. Gegen 
einen Mahnbescheid muss die versicherte Person fristgemäß Widerspruch 
einlegen, ohne dass es einer Weisung des Versicherers bedarf. 

b) Zur Wahrung der Fristen genügt die rechtzeitige Absendung der Anzei-
ge. 
c) Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherer auf andere Weise vom Versiche-
rungsfall rechtzeitig Kenntnis erlangt hat. 
2. Weitere Behandlung des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherer gilt, auch außergerichtlich, als bevollmächtigt, alle zur 
Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen der Versicherten abzugeben. 
Er wird jedoch kein Anerkenntnis abgeben und keinem Vergleich zustim-
men, wenn und insoweit die Ersatzleistung zur Befriedigung nicht aus-
reicht. 
b) Wenn der Versicherte den Rechtsanwalt nicht in Abstimmung mit dem 
Versicherer bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im 
Namen des Versicherten beauftragt, wenn dem Versicherer die alsbaldige 
Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint. Für die Tätigkeit 
des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwortlich. 
c) Macht der Versicherte den Versicherungsanspruch geltend, hat er den 
Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände 
des Versicherungsfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und 
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 
d) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Versicherungsfall be-
stehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Maßnahmen 
zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen bevor der Versicherer 
den Umfang des Versicherungsschutzes bestätigt hat und entstehen durch 
solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er 
bei einer Bestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 
e) Die Versicherten sind verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des 
Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des 
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Versiche-
rungsfalls dient, sofern ihnen dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. Sie 
haben den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen, 
- ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, 
- alle Tatumstände, welche auf den Versicherungsfall Bezug haben, mitzu-
teilen und 
- alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des Versiche-
rungsfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden. 
f) Den aus Anlass eines Versicherungsfalls erforderlichen Schriftwechsel 
hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu führen. 
g) Ansprüche der Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, 
die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen 
über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen 
hat der Versicherte dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maß-
nahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherten 
bereits erstattet Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. 
3. Erledigung des Versicherungsfalls 
Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des 
Versicherten scheitert, oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen 
Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, hat der 
Versicherer für den von der Weigerung bzw. der Zurverfügungstellung an 
entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht auf-
zukommen. 

5.2 Abwehr- und Kostenschutz 

5.2.1 Umfang des Abwehr- und Kostenschutzes 
Der Versicherer sorgt für die notwendige gerichtliche und außergerichtli-
che Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Versicherten und trägt 
die dem Versicherten hierbei entstehenden Kosten. 
1. Kosten 
Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt 
auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind. 
2. Strafrechtsschutz 
Wird in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer 
Pflichtverletzung, die einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers 
für die versicherte Person von dem Versicherer gewünscht oder geneh-
migt, so trägt der Versicherer die Kosten gemäß Gebührenordnung, gege-
benenfalls die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers. 

5.2.2 Leistungsumfang 
1. Kostenregelung 
Der Versicherer trägt in dem vom Versicherungsschutz umfassten Verfah-
ren die dem Versicherten auferlegten Kosten des Verfahrens sowie die 
ihm auferlegten Kosten der Gegenseite. 
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2. Rechtsanwaltskosten des Versicherten 
a) Außergerichtlich 
Der Versicherer trägt im außergerichtlichen Verfahren die Kosten eines 
von dem Versicherten beauftragen und auf Stundenbasis abrechnenden 
Rechtsanwalts. Der Rechtsanwalt des Versicherten bestimmt im Einzelfall 
nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung aller Umstände, insbe-
sondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwie-
rigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, sowohl die Anzahl der Stunden als auch 
die Höhe des Stundensatzes. Rechtsanwaltskosten, die nach Prüfung der 
vorstehend genannten Kriterien unangemessen sind, trägt der Versicherer 
nicht. 
Reicht nach Auffassung des Rechtsanwalts im konkreten Einzelfall der im 
Versicherungsvertrag vereinbarte Stundenhöchstsatz nicht aus, kann der 
Versicherer, sofern er die Auffassung teilt, Anwaltskosten nach einem hö-
heren Stundensatz erstatten. 
Der Versicherer trägt ferner gesetzliche Kosten für notwendige Reisen des 
Rechtsanwalts zum Versicherten oder an den Sitz der Gegenseite. 
b) Gerichtlich 
Im gerichtlichen Verfahren trägt der Versicherer die gesetzliche Vergütung 
eines von dem Versicherten beauftragten Rechtsanwalts, der die Prozess-
vertretung des Versicherten vor dem zuständigen Gericht übernehmen 
kann. Soweit es im Ausland keine gesetzliche Vergütung gibt, weil der 
Rechtsanwalt nicht nach einer mit dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) vergleichbaren Gebührenordnung abrechnen kann, trägt der Versi-
cherer die Vergütung bis zu dem Betrag, der nach dem RVG zu überneh-
men wäre, wenn das Gerichtsverfahren in Deutschland durchgeführt wür-
de. 
c) Reisekosten der versicherten Person im Ausland 
Der Versicherer trägt Reisekosten der Versicherten für Reisen an den Ort 
des zuständigen ausländischen Gerichts, wenn das Erscheinen des Versi-
cherten vorgeschrieben oder zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erfor-
derlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von 
deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen. 

5.2.3 Zeitpunkt der Kostenübernahme 
Der Versicherer hat die Kosten nach 5.2.2 zu übernehmen, sobald der 
Versicherte nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese 
Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

5.2.4 Ausschlüsse 
In Ergänzung zu 5.1.6 trägt der Versicherer nicht die Kosten 
1. die aufgrund einer einverständlichen Erledigung (z. B. Vergleich) ent-
standen sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des von dem Versicherten 
angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei 
denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorge-
schrieben ist. 
2. die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungs-
maßnahme je Vollstreckungstitel entstehen. 
3. aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf 
Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden. 
4. einer negativen Feststellungsklage, eines Streitbeitritts oder einer 
Streitverkündung des Versicherten, es sei denn, dass der Versicherer sich 
zu deren Übernahme schriftlich bereit erklärt hat. 
 

6. Umwelthaftpflichtbasisversicherung 
Eingeschlossen ist - soweit hierfür kein Versicherungsschutz im Rahmen 
eines bei dem Versicherer oder seiner Konzerngesellschaften bestehen-
den separaten Vertrags vereinbart ist - die Umwelthaftpflichtbasis- und -
regressversicherung wie folgt: 

6.1 Gegenstand der Versicherung 

6.1.1 Eingeschlossen ist - soweit hierfür kein Versicherungsschutz im Rahmen 
eines bei dem Versicherer oder seiner Konzerngesellschaften bestehen-
den separaten Vertrags vereinbart ist - die Umwelthaftpflichtbasis- und -
regressversicherung wie folgt. 
Der Versicherungsschutz wegen Schäden durch Umwelteinwirkung richtet 
sich nach den AHB, den Bestimmungen gemäß 1., 2. und den nachfol-
genden Vereinbarungen (6.). 
Eingeschlossen sind - abweichend von 7.10 b) AHB - Personen- und 
Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung 
nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die un-
ter 6.2 fallen. 
Schäden durch Brand, Explosion und Sprengungen gelten als Schäden 
durch Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Absatzes. 
Versicherungsschutz für Sprengungen besteht nur sofern Versicherungs-
schutz hierfür besonders vereinbart wurde. 
Mitversichert sind gemäß 2. a) AHB Vermögensschäden aus der Verlet-
zung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausge-
übten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -
befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

 

6.1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer 
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit 
versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewäs-
ser) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein. 

6.1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen 
Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer 
und mit diesen in Gewässer gelangen. 

6.2 Risikobegrenzungen 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus 

6.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädli-
che Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

6.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1); 

6.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen); 

6.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder 
Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer 
derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit 
des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasser-
anlagen und Einwirkungsrisiko); 

6.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung). 

6.3 Erweiterungen des Versicherungsschutzes 

6.3.1 Der Versicherungsschutz nach 6.1.1 erstreckt sich auch auf: 
a) Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen 
Kraftfahrzeugen und selbst fahrenden Arbeitsmaschinen, sofern diese 
vom Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebshaftpflicht erfasst sind, 
insoweit abweichend von 6.6.16;  
b) Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (z. B. bei Maschinen und 
Einrichtungen); 
c) feste Nahrungsmittel sowie flüssige Nahrungsmittel in Behältnissen; 
d) umweltgefährdende Stoffe in Behältnissen bis 205 l/kg Fassungsver-
mögen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhan-
denen Kleingebinde von 3.000 l/kg nicht übersteigt. Überschreiten die 
Kleingebinde nach Abschluss des Vertrags das Gesamtfassungsvermö-
gen 3.000 l/kg, finden die Bestimmungen gemäß Teil 6.3.3 Anwendung; 
e) Fettabscheider. 
Zu a), b) und d) gilt: 
Ausgeschlossen bleiben halogenierte und teilhalogenierte Kohlenwasser-
stoffe (z. B. CKW, FCKW und PCB). 

6.3.2 Mitversichert ist insoweit auch die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, 
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung 
von Anlagen gemäß Teil 6.2.1. - 6.2.5. oder Teilen, die ersichtlich für Anla-
gen gemäß 6.2.1. - 6.2.5 bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist (Umwelthaftpflicht-Regress). 
Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine 
so genannte "temporäre Inhabereigenschaft" im Zusammenhang mit der 
Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben und somit eine End-
abnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageninhaber, 
noch nicht erfolgt ist. 
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß 7.14 a) AHB findet 
insoweit keine Anwendung. 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in 6.5 
genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Re-
gressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsneh-
mer bestehen können. 

6.3.3 Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung: 
a) Für Risiken gemäß 6.2.1 (WHG-Anlagen), 6.2.3 (sonstige deklarie-
rungspflichtige Anlagen) und 6.2.4 (Abwasseranlagen- und Einwirkungsri-
siko), die dem Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung 
neu entstehen, finden die Bestimmungen gemäß 4. AHB Anwendung. 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungs-
nehmer die neuen Risiken bis zur nächsten Hauptfälligkeit, spätestens je-
doch innerhalb der ersten drei Monate des folgenden Versicherungsjah-
res, auch ohne Aufforderung durch den Versicherer, diesem anzeigt - in-
soweit teilweise abweichend von 4. AHB -. 
Werden während der Vertragslaufzeit die Mengenschwellen für die Mitver-
sicherung gewässerschädlicher Stoffe gemäß 6.3.1 d) überschritten, so 
gilt dies ebenfalls als neues Risiko im Sinne dieser Bestimmungen. 
Für die Vorsorgeregelung gelten - abweichend von 4. AHB - die dem Ver-
trag zugrunde liegenden Versicherungssummen. 
Bestehen für den Versicherungsnehmer mehrere Umwelthaftpflichtverträ-
ge, findet die Kumulklausel gemäß 1.2.3 entsprechend Anwendung. 
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b) Keine Anwendung finden die Bestimmungen des 3.1.3 und des 4. AHB 
- Vorsorgeversicherung - für die Anlagen gemäß 6.2.2 (UmweltHG-Anlag-
en/Anhang 1) und 6.2.5 (UmweltHG-Anlagen/ Anhang 2). Der Versiche-
rungsschutz für solche neuen Risiken bedarf insoweit besonderer Verein-
barung. 

6.4 Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist - abweichend von 1.1 AHB - die nachprüfbare erste 
Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheits-
schädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernich-
tung von Sachen oder eines gemäß 6.1.1 mitversicherten Vermögens-
schadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Ver-
sicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob 
zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die 
Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

6.5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

6.5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten 
ist, 
- nach einer Störung des Betriebs oder 
- aufgrund behördlicher Anordnung 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwen-
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, 
Sach- oder gemäß 6.1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Fest-
stellung der Störung des Betriebs oder die behördliche Anordnung müssen 
in der Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist. 

6.5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von 6.5.1 
werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tat-
sache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsneh-
mer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt 
werden. 

6.5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet 
a) dem Versicherer die Feststellungen einer derartigen Störung des Be-
triebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles 
zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begren-
zen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu ver-
hindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Ver-
sicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzu-
legen 
oder 
b) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

6.5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.5.3 genannten Obliegen-
heiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen ge-
mäß 6.5 vereinbarten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.5.3 genannten Obliegen-
heiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Auf-
wendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

6.5.5 Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   500.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für Umwelthaftpflicht-
Risiken.  
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 1.000. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so 
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Ver-
sicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei 
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres-
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleis-
tung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

6.5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich 
mit Aufwendungen im Sinne von 6.5.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, 
Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste 
und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher 
im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. 

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder 
gemäß 6.1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrich-
tungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von ei-

ner Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

6.6 Nicht versicherte Tatbestände 
Nicht versichert sind 

6.6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, 
dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe ver-
schüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt 
nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebs beruhen;  

6.6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, 
notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen. 

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, 
dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächli-
chen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalls die 
Möglichkeit derartiger Schäden nicht erkennen musste; 

6.6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden; 

6.6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versiche-
rungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden 
können; 

6.6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versiche-
rungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke 
erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer 
Umwelteinwirkung betroffen waren; 

6.6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von 
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen; 

6.6.7 Ansprüche wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfälle 
oder sonstige Stoffe 

 - ohne Genehmigung des Inhabers der Deponie/Abfallentsorgungsanlage 
und/oder 

 - unter Nichtbeachtung von Auflagen und Hinweisen des Inhabers der 
Deponie/Abfallentsorgungsanlage oder seines Personals und/oder  

 - auf einer nicht behördlich genehmigten Deponie oder einem sonstigen 
hierfür nicht behördlich genehmigten Platz und/oder 

 - unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration 

 zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt werden; 

6.6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeug-
te oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen; 

6.6.9 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-
stellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten ent-
stehen (Produkthaftpflicht). 

 Für den Versicherungsschutz nach 6.3.2 gilt dieser Ausschluss insoweit 
nicht; 

6.6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichte-
te behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen; 

6.6.11 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es be-
wusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand 
der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für 
Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu be-
folgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht auszuführen; 

6.6.12 Ansprüche wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, 
die auf dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung 
von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnik-
Gesetzes (GenTG) beruhen; 

6.6.13 Ansprüche 

 - wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich 
handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und 
Zubehör; 

 - wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) 
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Koh-
lenstaubexplosionen; 

6.6.14 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des 
Grundwassers oder seines Fließverhaltens; 

6.6.15 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 
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6.6.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversi-
cherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen; 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

 Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird. 

 Falls im Rahmen und im Umfang des Vertrags eine abweichende Rege-
lung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht (siehe 2.2 und 
2.6); 

6.6.17 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversi-
cherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genom-
men werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

 - der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

 - Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, 
Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen; und zwar 
wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförder-
ten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- o-
der Raumfahrzeuge; 

6.6.18 Ansprüche wegen Sachschäden aus Anlass von Sprengungen oder 
Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit diese entstehen 

 - bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 
Metern, 

 - bei Abbruch- oder Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der 
Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht; 

6.6.19 die in 4.1 - ausgenommen 4.1 5. und 4.2 2. - genannten Ansprüche 
(insbesondere wird auf 4.1 9. bis 15. verwiesen). 

6.7  Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung/Kumulklausel 

6.7.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene 
Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies 
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschä-
digungspflichtige Personen erstreckt. 

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle 

 - durch dieselbe Umwelteinwirkung 

 - durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf 
den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen 
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, 

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten 
gilt. 

 6.3 AHB wird gestrichen. 

6.7.2 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, beträgt die 
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden  

 EUR 1.000 

 Diese Selbstbeteiligung gilt nicht, soweit der festgestellte Schaden infolge 
von Brand oder Explosion eingetreten ist. 

6.7.3 Auf die Kumulklausel gemäß 1.2.3 wird hingewiesen. 

6.8 Nachhaftung 

6.8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauern-
den Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versi-
cherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungs-
schutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß 5.1.1 mitversicherte Ver-

mögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

 - Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren vom Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet. 

 - Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im 
Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden 
Versicherungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versiche-
rungsverhältnis endet. 

6.8.2 6.8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des 
Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt. 

6.9 Versicherungsfälle im Ausland 

6.9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von 6.1.1 dieses Vertrags - abweichend 
von 7.9 AHB - auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle, 

 a) die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im Sinne 
von 6.3.2 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne 
von 6.3.2 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Aus-
land bestimmt waren; 

 b) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellun-
gen, Kongressen, Messen und Märkten. 

6.9.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Versicherungsfälle 

 c) die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
(nicht Arbeiten im Sinne von 6.3.2 zurückzuführen sind, wenn diese Tätig-
keiten im europäischen Ausland erfolgen; 

 d) die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen 
im Sinne von 6.3.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile er-
sichtlich für das europäische Ausland bestimmt waren; 

 e) die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von 6.3.2 zurückzuführen sind, wenn diese 
Tätigkeiten im europäischen Ausland erfolgen. 

 Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschä-
den, die die Folge einer nach Vertragsbeginn eingetretenen Störung des 
bestimmungsgemäßen Betriebs sind und die Störung plötzlich und unfall-
artig eingetreten ist. 

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß 5.5 und Vermö-
gensschäden im Sinne von 6.1.1 bleiben vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen. 

 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im 
Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder 
Vertriebsniederlassungen, Läger und dergleichen. 

6.9.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

 a) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom 
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder mit der Durchführung 
von Arbeiten betraut worden sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer und die unter 1.2.1 1. genannten Personen aus Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) VII unterliegen (siehe 7.9 AHB); 

 b) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages; 

 c) nach Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

6.9.4 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: 

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, 
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

6.9.5 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei vor 
Gerichten in den USA/US- Territorien oder Kanada geltend gemachten 
Ansprüchen gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: 

 a) Kein Versicherungsschutz besteht für 

 - Schäden durch Erzeugnisse oder Arbeiten, die vor Einschluss des USA-
/US-Territorien oder Kanada- Risikos dorthin geliefert bzw. dort ausgeführt 
wurden, es sei denn, dieses wurde zuvor besonders vereinbart; 

 - die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden wegen 
Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an 
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Gebäuden und Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalt sowie al-
le Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit derartigen Schäden. 

 Unter dem Begriff 'Schimmelpilz' ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen 
und deren Bestandteile und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und 
deren flüchtige organische Verbindungen, Sporen, Gerüche oder Neben-
produkte von Pilzen; 

 - wegen Personenschäden, die in USA/US-Territorien oder Kanada im 
Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb 
von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden. 
b) Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers beträgt  
 EUR 10.000 bei Personenschäden  
einschließlich Kosten. 

6.9.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort 
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, 
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-
füllt, in dem der EURO-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

6.10 Inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten 

 Die Regelungen zu Ansprüchen, die vor ausländischen Gerichten geltend 
gemacht werden (siehe 4.3), finden auch insoweit Anwendung. 

 
7. Umweltschadensbasisversicherung 

7.1 Gegenstand der Versicherung 

7.1.1 Der Umfang des Versicherungsschutzes der Umweltschadensversiche-
rung richtet sich ausschließlich nach dem Allgemeinen Teil zur Police (AT) 
und den folgenden Bestimmungen, soweit dort nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 

7.1.2 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von 
Umweltschäden.  

 Umweltschaden ist eine 

 a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 b) Schädigung der Gewässer, 

 c) Schädigung des Bodens. 

 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer 
von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten 
für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch 
genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen wird. 

 Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen 
den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Be-
stehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationale Umset-
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden könnten. 

 Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über 
eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelthaftpflichtversicherung vereinbart wer-
den. 

7.1.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkei-
ten: 

 a) Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden 
Grundstücken, sofern sie nicht unter die 7.2.1 bis 7.2.5 oder 7.1.3 b) und 
c) fallen, 

 b) Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von 7.1.3 c) 
umfasst sind, nach Inverkehrbringen, 

 c) Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
und Wartung von Anlagen gemäß 7.2.1 bis 7.2.5 oder Teilen, die ersicht-
lich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 

 Abweichend von Absatz 1 besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur 
eine so genannte "temporäre Inhabereigenschaft" im Zusammenhang mit 
der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben und somit eine 
Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zukünftigen Anlageninha-
ber, noch nicht erfolgt ist. 

 Insoweit werden Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls unter 
den in 6.9 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, so-
fern Regressansprüche des Inhabers gegen den Versicherungsnehmer 
bestehen können. 

 

 

7.1.4 Mitversichert ist/sind - abweichend von 7.2.1 und 7.2.4 - 

 a) Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen 
Kraftfahrzeugen und selbst fahrenden Arbeitsmaschinen, sofern diese vom 
Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebshaftpflicht erfasst sind, inso-
weit abweichend von 7.10.14; 

 b) Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (z. B. Maschinen und 
Einrichtungen); 

 c) feste sowie flüssige Nahrungsmittel in Behältnissen; 

 d) umweltgefährdende Stoffe in Behältnisse bis 205 l/kg Fassungsvermö-
gen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhande-
nen Kleingebinde 3.000 l/kg nicht übersteigt. 

 Überschreiten die Kleingebinde nach Abschluss des Vertrags das Gesamt-
fassungsvermögen von 3.000 l/kg, finden die Bestimmungen von 7.7 ent-
sprechende Anwendung; 

 e) Fettabscheider. 

7.1.5 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht 

 a) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebs oder eines Teils desselben angestellt hat, sowie der angestellten 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsgesetz) und der 
angestellten Sicherheitsbeauftragten (Immissionsschutz-, Strahlenschutz-, 
Gewässerschutzbeauftragte und dergleichen) gemäß § 22 SGB VII in die-
ser Eigenschaft. 

 b) sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (einschließlich Praktikanten, 
Hospitanten) und durch Vertrag in den Betrieb des Versicherungsnehmers 
eingegliederten Arbeitnehmer fremder Stammfirmen für Schäden, die sie 
in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsneh-
mer verursachen. 

 Als dienstliche Verrichtung gilt auch die Tätigkeit 

 - von freiberuflich im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig werdenden 
Betriebsärzten und deren Hilfspersonen, 

 - der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und 
sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprü-
che, die gegen diese Personen aus Anlass der Ausführung dieser Verrich-
tung erhoben werden. 

 Eine eventuell anderweitig bestehende Umweltschadensversicherung geht 
dieser Versicherung vor. 

7.1.6 Mitversichert ist - abweichend von 7.10.14 - die gesetzliche Pflicht aus 
dem Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen 
eigenen, gemieteten und geliehenen Kraftfahrzeugen im Umfang von 2.2 
und 2.6. 

7.1.7 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften im Umfang von 2.3. 

7.1.8 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Beauftragung fremder Unternehmen im Umfang von 2.6. 

7.2 Risikobegrenzungen 

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden aus 

7.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädli-
che Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

7.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1); 

7.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen); 

7.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder 
Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer 
derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit 
des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasser-
anlagen- und Einwirkungsrisiko); 

7.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Anhang 2). 

7.3 Betriebsstörung 

7.3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die die 
unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrags eingetretenen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten 
sind (Betriebsstörung). 

7.3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der 7.1.3 
b) Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der 7.1.3 a) für Umwelt-
schäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 
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mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von 7.1.3 b). Versicherungsschutz be-
steht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler 
dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

7.4 Leistungen der Versicherung 

7.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflich-
tung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentra-
gungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Drit-
ten. 

 Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Ur-
teils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Sanierung- und Kostentragung 
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver-
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 

 Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

7.4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens 
oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder 
einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder 
Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen 
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Pro-
zessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers. 

7.4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltde-
liktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- 
und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung ei-
nes Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers. 

7.5 Versicherte Kosten 

 Versichert sind im Rahmen des in 7.4.1 geregelten Leistungsumfangs 
nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverstän-
digen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten 

7.5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebens-
räumen oder Gewässern 

 a) die Kosten für die "primäre Sanierung", d. h. für Sanierungsmaßnah-
men, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtig-
ten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückver-
setzen; 

 b) die Kosten für die "ergänzende Sanierung", d. h. für Sanierungsmaß-
nahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit 
denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung 
nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürli-
chen Ressourcen und/oder Funktionen führt; 

 c) die Kosten für die "Ausgleichssanierung", d. h. für die Tätigkeiten zum 
Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder 
Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem 
Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollstän-
dig entfaltet hat. "Zwischenzeitliche Verluste" sind Verluste, die darauf zu-
rückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen 
und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für 
andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maß-
nahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht 
entfaltet haben. 

 Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   500.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für Umwelthaftpflicht-
Risiken.  

7.5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die 
erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betref-
fenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert 
werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner 
zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelas-
senen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung 
der menschlichen Gesundheit mehr darstellt. 

 

7.5.3 Die unter 7.5.1 und 7.5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf 
Grundstücken des Versicherungsnehmers gemäß 6.10.1 oder am Grund-
wasser gemäß 7.10.2 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung 
versichert. 

7.6 Erhöhungen und Erweiterungen 

7.6.1 Für Risiken gemäß 7.1.3 und 7.1.4 umfasst der Versicherungsschutz aus 
Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen angegebenen Risiken. 

 Dies gilt nicht für 

 a) Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der 
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

 b) Anlagen gemäß 7.2.2 (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1) und 7.2.5 
(UmweltHG-Anlagen/Anhang 2). 

7.6.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versi-
cherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechts-
vorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grund-
lage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese 
nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum 
Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von 13. AHB kündigen. 

7.7 Vorsorgeversicherung 

7.7.1 Für Risiken gemäß 7.1.3 bis 7.1.4 sowie 7.2.1 (WHG-Anlagen), 7.2.3 
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen) und 7.2.4 (Abwasseranlagen-, 
und Einwirkungsrisiko), die nach Abschluss des Vertrags neu entstehen, 
besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrags sofort in Höhe der 
für die Umweltschadensversicherung zugrunde liegenden Versicherungs-
summe. 

 Bestehen für den Versicherungsnehmer mehrere Umweltschadensversi-
cherungsverträge, findet die Kumulklausel gemäß 7.11.4 entsprechend 
Anwendung. 

7.7.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungs-
nehmer die neuen Risiken bis zur nächsten Hauptfälligkeit, spätestens je-
doch innerhalb der ersten drei Monate des folgenden Versicherungsjahres, 
auch ohne Aufforderung durch den Versicherer, diesem anzeigt. 

 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entste-
hung. 

 Werden während der Vertragslaufzeit die Mengenschwellen für die 
Mitversicherung gewässerschädlicher Stoffe gemäß 7.1.4 überschritten, so 
gilt dies ebenfalls als neues Risiko im Sinne dieser Bestimmungen. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst 
nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

7.7.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen 
Beitrag zu verlangen. 

 Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versi-
cherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

7.7.4 Die Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung finden keine Anwendung 

 a) für die Anlagen gemäß 7.2.2 (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1) und 7.2.5 
(UmweltHG-Anlagen/Anhang 2). Der Versicherungsschutz für solche neu-
en Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

 b) für die Zusatzbausteine 1 und 2 gemäß 7.14 und 7.15, sofern verein-
bart. 

7.7.5 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

 a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- 
oder Versicherungspflicht unterliegen; 

 b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen, 

 c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

 d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

7.8 Versicherungsfall 

 Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltscha-
dens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen 
sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob 
zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder ei-
ne Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 
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7.9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

7.9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten 
ist, 

a) für die Versicherung nach 7.1.3 a) nach einer Betriebsstörung beim 
Versicherungsnehmer oder Dritten - in den Fällen der 7.3.2 auch nach 
behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung; 

b) für die Versicherung nach 7.1.3 b) nach einer Betriebsstörung bei Drit-
ten in den Fällen der 7.3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne 
Vorliegen einer Betriebsstörung; 

c) für die Versicherung nach 7.1.3 c) nach einer Betriebsstörung bei Drit-
ten. 

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers - oder soweit versichert des 
Dritten gemäß Absatz a) bis c) - für Maßnahmen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die 
Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen 
in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist. 

7.9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen 
Anordnungen im Sinne von 7.9.1 werden unter den dort genannten Vo-
raussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maß-
nahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvor-
nahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

7.9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

 a) dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebs 
oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu 
tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, 
der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern 
oder den Schadenumfang zu mindern 

 und 

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördli-
che Anordnungen einzulegen 

 oder 

 b) sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

7.9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 7.9.3 genannten Obliegen-
heiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen ge-
mäß 6.9 vereinbarten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 7.9.3 genannten Obliegen-
heiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Auf-
wendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer 

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

7.9.5 Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   400.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für Umweltschaden-
Risiken.  
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt EUR 1.000. 

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so 
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Ver-
sicherungsfall maßgebenden Versicherungssumme angerechnet, es sei 
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres-
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleis-
tung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

7.9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen - auch soweit sie sich 
mit Aufwendungen im Sinne von 7.9.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, 
Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste 
und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher 
im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch für 
solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat 

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung 
eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens, 
falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungs-
nehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträch-
tigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

 

 

7.10 Nicht versicherte Tatbestände 

 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhän-
gig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den 
Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewäs-
ser haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, 

7.10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungs-
nehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen und derglei-
chen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt 
auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche 
Lebensräume handelt; 

7.10.2 am Grundwasser; 

7.10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines 
Fließverhaltens; 

7.10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind; 

7.10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des 
Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren; 

7.10.6 die im Ausland eintreten (siehe aber 7.13); 

7.10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, 
verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer 
oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Betriebsstörung beruhen; 

7.10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 

7.10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von 
Klärschlamm, Gärrückständen, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzen-
schutz-, Unkrautvernichtungs-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmit-
teln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereig-
nisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, die-
se Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in 
andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsneh-
mers stehen; 

7.10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind; 

7.10.11 die auf 

 a) den Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von 
gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes 
(GenTG) wegen Personen- und Sachschäden infolge von Eigenschaften 
eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen, 

 b) wegen Sach- und/oder Vermögensschäden durch gentechnisch 
veränderte Erzeugnisse und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veränder-
te Organismen enthalten zurückzuführen sind; 

7.10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von 
Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter feh-
lerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im 
erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist; 

7.10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur 
Endablagerung von Abfällen; 

7.10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeu-
ges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe aber 7.1.6). 

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

 Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird. 

7.10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder 
Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer ei-
nes Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 
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 Nicht versichert sind Pflichten und Ansprüche wegen Schäden durch Luft- 
oder Raumfahrzeuge aus 

 - der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren; 

 - Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, 
Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen; 

7.10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden 
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder 
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen; 

7.10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden 
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller 
gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien 
oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, In-
spektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen 
bewusst nicht ausführen; 

7.10.18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetzes; 

7.10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Na-
turkräfte ausgewirkt haben; 

7.10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, 
die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben; 

7.10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, 
die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von de-
ren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit  

 - Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 - Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben; 

7.10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinba-
rung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungs-
nehmers hinausgehen; 

7.10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm 
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat; 

7.10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen; 

7.10.25 durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft; 

7.10.26 aus der Lagerung und Verwendung von halogenierten und teilhalogenier-
ten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW und PCB), es sei denn, der Versi-
cherungsschutz wurde hierfür ausdrücklich vereinbart; 

7.10.27 aus Besitz und/oder Betrieb von Öl-, Gas- oder Brennstofffernleitungen 
(so genannte Pipelines); 

7.10.28 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder 
ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder 
Abbrennen von Feuerwerken; 

7.10.29 aus Anlass von Sprengungen oder Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit 
diese entstehen 

 - bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 
Meter, 

 - bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der 
Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht; 

7.10.30 die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden; 

7.10.31 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages; 

7.10.32 nach Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit in Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen in Artikel 1147 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder; 

7.10.33 durch elektromagnetische Felder. 

7.11 Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung/Kumulklausel 

7.11.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die vereinbarte 
Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies 
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschä-
digungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. 

 Sämtliche Kosten gemäß 7.5 werden auf die Versicherungssumme 
angerechnet. 

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle durch 

 - dieselbe Einwirkung auf die Umwelt, 

 - mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf 
die Umwelt, 

 - oder mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwir-
kungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein inne-
rer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht oder 

 - Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln 

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten 
gilt. 

7.11.2 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes bestimmt ist, beträgt die 
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden  

  EUR 1.000. 

 Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen 
Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflich-
tet. 

7.11.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch 
Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß 7.5 und Zinsen nicht aufzu-
kommen. 

7.11.4 Beruhen mehrere Versicherungsfälle 

 - auf derselben Ursache oder 

 - gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

 und besteht für einen Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz 
nach der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung oder Umwelthaft-
pflichtversicherung und für den anderen Teil dieser Versicherungsfälle 
Versicherungsschutz nach dieser Umweltschadenbasisversicherung bzw. 
Umweltschadenanlagenversicherung, so steht für diese Versicherungsfälle 
nicht der Gesamtbetrag aus allen Versicherungssummen, sondern bei 
gleichen Versicherungssummen höchstens eine Versicherungssumme, 
ansonsten maximal die höchste Versicherungssumme zur Verfügung. 

 Sofern die in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung bzw. der Umwelt-
haftpflichtversicherung oder Umweltschadensversicherung gedeckten Ver-
sicherungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist für die 
Bestimmung der maximalen Versicherungssumme für diese Versiche-
rungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in dem der erste im Rahmen 
der Umwelthaftpflicht oder Betriebs-/Berufshaftpflicht gedeckte Versiche-
rungsfall eingetreten ist. 

7.12 Nachhaftung 

7.12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauern-
den Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versi-
cherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungs-
schutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender 
Maßgabe: 

 - Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei Jahren vom Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet. 

 - Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im 
Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden 
Versicherungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versiche-
rungsverhältnis endet. 

7.12.2 7.12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des 
Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit 
der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risi-
kos abzustellen ist. 

7.13 Versicherungsfälle im Ausland 

7.13.1 Versichert sind - abweichend von 7.10.6 - im Umfang dieser Umweltscha-
densbasisversicherung im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

 - die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tätigkeit 
im Inland im Sinne der 7.1.3 bis 7.1.4 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tä-
tigkeiten im Sinne von 7.1.3 a) und 7.1.3 b) nur, wenn die Anlagen oder 
Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

 - aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellun-
gen und Messen, gemäß 7.1.3 a). 

 Versicherungsschutz besteht insoweit - abweichend von 7.1.2 - auch für 
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 
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EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang 
der oben genannten EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

7.13.2 FALLS BESONDERS VEREINBART (s. Wagnisbeschreibung) 

 erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf im Geltungsbereich der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

 a) die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen 
im Sinne von 7.1.3 c) oder Erzeugnisse im Sinne von 7.1.3 b) zurückzufüh-
ren sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren; 

 b) die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von 7.1.3 c) zurückzuführen sind, wenn die-
se Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

 c) die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung 
oder sonstige Tätigkeiten gemäß 7.1.3 a) zurückzuführen sind, wenn diese 
Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß 7.9 bleiben vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

7.13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland gelege-
ne Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsnieder-
lassungen, Läger und dergleichen. 

7.13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort 
außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, 
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-
füllt, in dem der EURO-Betrag bei einem in der Europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

7.14 Zusatzbaustein 1 

7.14.1 Versicherungsschutz besteht - abweichend von 7.10.1 - im Rahmen und 
Umfang der Umweltschadensbasisversicherung auch für Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

 a) an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf 
Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen oder dgl. sind oder waren; 

 b) an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand 
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dergleichen ist 
oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit ausgehen. 

 Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an 
diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der 
Umweltschadensbasisversicherung 7.15 (Zusatzbaustein 2) vereinbart 
werden; 

 c) an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen oder dergleichen sind oder waren. 

 Zu a) bis c) gilt: 

 Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, 
die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen 
sind oder waren, findet 7.1.2 letzter Absatz dieser Bedingungen dann kei-
ne Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in An-
spruch genommen wird. Das Gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen 
Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltscha-
densgesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versiche-
rungsschein deklarierten Grundstücke. 

 Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi-
cherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht - abweichend 
von 7.6 und 7.7 - kein Versicherungsschutz. 

 Abweichend von 7.10.2 besteht Versicherungsschutz auch für Pflichten 
oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
am Grundwasser oder infolge der Veränderung der Lagerstätte des 
Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

 Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung gemäß 7.7 finden keine 
Anwendung. 

 Die in 7.10 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein 
Anwendung. 

 Nicht versichert sind darüber hinaus: 

 a) Pflichten oder Ansprüche, wegen Schäden, 

 - die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen; 

 - auf unterirdische Leitungen und/oder Behältnisse zurückzuführen sind, es 
sei denn diese entsprechen dem Stand der Technik, insbesondere den 

geltenden landesspezifischen Verordnungen über den Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen. 

 b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann. 

 c) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die sich ausschließlich durch 
Methyl-tertiär-butylether (MTBE) ergeben. 

7.14.2 Die Höchstersatzleistung beträgt  
 EUR   500.000,-- je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr  
im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme für Umweltschaden-
Risiken. Bei Vereinbarung beider Zusatzbausteine gilt diese Höchstersatz-
leistung für beide Zusatzbausteine zusammen. 
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden be-
trägt - soweit im Versicherungsschein nichts anderes bestimmt ist - 10%, 
mindestens EUR 1.000, höchstens EUR 5.000. 

7.15 Zusatzbaustein 2 
(Versicherungsschutz besteht in nachstehendem Umfang nur, wenn 
dies besonders vereinbart ist - siehe Versicherungsschein -) 

7.15.1 Versicherungsschutz besteht - abweichend von 7.10.1 und über den 
Umfang der 7.14 (Zusatzbaustein 1) hinaus - im Rahmen und Umfang der 
Umweltschadensbasisversicherung Versicherungsschutz für weitergehen-
de Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher 
Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versi-
cherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter, Entleiher 
oder dergleichen des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war. 

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen 
Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfall-
artigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags eingetrete-
nen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs des Versicherungsneh-
mers sind 7.3.2 findet keine Anwendung. 

 Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder 
Entleiher des Bodens ist oder war, findet. 7.1.2 letzter Absatz dieser Be-
dingungen keine Anwendung. 

 Teilweise abweichend von 7.15.1 Absatz 1 besteht Versicherungsschutz 
auch für Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen 
schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz 
durch rechtswidrige Handlungen unbekannter Dritter. Insoweit findet 
7.10.12 keine Anwendung. 

 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versiche-
rungsschein deklarierten Grundstücke. 

 Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi-
cherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abweichend 
von 7.6 und 7.7 kein Versicherungsschutz. 

7.15.2 Versicherte Kosten 

 a) In Ergänzung zu 7.5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung 
von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit von die-
sem Boden keine Gefahr für die menschliche Gesundheit ausgeht. 

 Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungs-
nehmer nach einer Betriebsstörung 

 - aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 

 - diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet 
wurden. 

 b) Versicherungsschutz besteht darüber hinaus - abweichend von 7.1.2, 
7.4 und 7.5 - auch für Kosten 

 - zur Beseitigung von Gebäudekontaminationen, die auf den Betrieb einer 
Anlage oder Tätigkeit im Sinne der 7.1.3 und 7.1.4, zurückzuführen sind; 

 - zur Wiederherstellung des Zustands von Gebäuden vor Eintritt des 
Versicherungsfalls, soweit sie wesentlicher Bestandteil des versicherten 
Grundstücks sind, ausgenommen an Einrichtungen, Produktions- und 
sonstigen Anlagen. Eintretende Wertverbesserungen sind in jedem Fall 
abzuziehen; 

 - zur Wiederherstellung des Zustands des versicherten Grundstückes vor 
Eintritt des Versicherungsfalls. 

 c) Versicherungsschutz besteht darüber hinaus ebenfalls - teilweise 
abweichend von 7.1.2, 7.4 und 7.5 sowie teilweise abweichend von 
7.10.14 - für Kosten zur Beseitigung einer Boden- und/oder Gebäudekon-
tamination aus dem Gebrauch von eigenen Kraftfahrzeugen auf eigenen, 
gemieteten, gepachteten, geleasten oder dergleichen Grundstücken des 
Versicherungsnehmers. Dies gilt nicht, soweit es sich um Kraftfahrzeuge 
zur Beförderung von Treibstoff, Heizöl oder anderen gewässerschädlichen 
Stoffen handelt. 

7.15.3 Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung gem. 7.7 finden keine Anwen-
dung. 

 



 
 
CHB 928g 01.17  21 

7.15.4 Nicht versicherte Tatbestände 

 a) Nicht versichert sind Kosten im Sinne von 7.15.2, soweit die Schädi-
gung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung 
beim Dritten ist. 

 b) Die in 7.10 und 7.5.14 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen 
Zusatzbaustein Anwendung. 

7.15.5 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Ziffer 7.14.2. 

7.16 Allgemeine Bestimmungen zur Umweltschadensbasisversicherung 

7.16.1 Beitragsregulierung 

 Ergänzend zu 4. des Allgemeinen Teils (AT) gilt: 

 Gemäß 4. hat der Versicherungsnehmer mitzuteilen, welche Änderungen 
des versicherten Risikos gegenüber früheren Angaben eingetreten sind. 

 1. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser 
vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft. 

 2. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag rückwirkend zur letzten Hauptfäl-
ligkeit berichtigt (Beitragsregulierung), bei Hinzukommen neuer Risiken ab 
dem Zeitpunkt der Veränderung, beim Wegfall versicherter Risiken jedoch 
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 
werden. 

 3. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann 
der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, 
eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 
gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, 
findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb 
von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags er-
folgten. 

 4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

7.16.2 Kündigung nach Versicherungsfall 

 1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

 - vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde 
oder 

 - dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der Kosten für Sanie-
rungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen 
Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten oder der Zustellung der 
Klage zugegangen sein. 

 2. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spä-
testens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

7.16.3 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

 1. Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadensbasisversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versiche-
rungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird. 

 2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle  

 - durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem 
Monat, 

 - durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung 
oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform 
gekündigt werden. 

 3. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

 - der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

 - der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, 
wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeit-

punkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 
erlangt. 

 4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versiche-
rungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften 
der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungs-
beitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

 5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzei-
gen.  

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Ver-
trag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in 
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht kei-
nen Gebrauch gemacht hat. 

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

7.16.4 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschriften  

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (siehe aber 6.6.2) ist der Versicherer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

7.16.5 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

7.16.6 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach 
Eintritt eines solchen 

 1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis 
durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sa-
nierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden. 

 2. Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils 
unverzüglich und umfassend zu informieren über: 

 - seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an 
die zuständige Behörde, 

 - behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines 
Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer, 

 - die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen 
Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Um-
weltschadens, 

 - den Erlass eines Mahnbescheids, 

 - eine gerichtliche Streitverkündung, 

 - die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen 
Verfahrens. 

 3. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind 
zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat 
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden. 

 4. Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind 
unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 

 5. Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammen-
hang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 6. Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen 
eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die 
Führung des Verfahrens zu überlassen. 

 Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen 
Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungs-
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nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

7.16.7 Mitversicherte Personen 

 1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere 
Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden 
Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Best-
immungen über die Vorsorgeversicherung gemäß 6.7 gelten nicht, wenn 
das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht. 

 2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

7.16.8 Abtretungsverbot 

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
8. Privatrisiken 

8.1 Privathaftpflicht 
Für die/den Firmeninhaber/-in bzw. Geschäftsführer/-in gilt während der 
Laufzeit dieses Vertrages, als rechtlich selbständiger Vertrag, die Privat-
haftpflichtversicherung im Umfang der Besonderen Bedingungen zur Pri-
vathaftpflichtversicherung eingeschlossen. 
Der Vertrag erlischt mit Beendigung des Dienstverhältnisses bzw. mit Auf-
hebung der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung. 
Im Falle des Todes einer versicherten Person besteht die Versicherung für 
den Ehegatten längstens bis zum Ablauf der laufenden Versicherungspe-
riode fort, abweichend von 7. der Besonderen Bedingungen zur Privat-
haftpflichtversicherung. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Vermietung von 
bebauten und unbebaute Grundstücken bis zu dem in Vertragsteil I Ziffer 
3.1 genannten Bruttojahresmietwert. Sofern  die private und die gewerbli-
che Abvermietung insgesamt höher ist als der in Ziffer 3.1 genannte Brut-
tojahresmietwert, erfolgt für den darüber hinausgehenden Bruttojah-
resmietwert eine Beitragsberechnung.     
Die  Versicherungssumme beträgt - soweit im Versicherungsschein nichts 
anderes vereinbart ist - je Versicherungsfall 
EUR 3.000.000 pauschal für Personen- und/oder Sachschäden. 
Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme.  
Soweit anderweitig Privat-Haftpflichtversicherungen bestehen, gilt dieser 
Versicherungsschutz subsidiär. 
Besteht für den Versicherungsnehmer und/oder deren Ehegatte/Ehegattin 
bzw. mitversicherten Lebenspartner ein weiterer Vertrag mit Einschluss 
der Privathaftpflichtversicherung bei einem Unternehmen der Condor-
Versicherungsgruppe, so ist die Höchstersatzleistung aller Verträge je 
Versicherungsfall und pro Versicherungsjahr begrenzt auf die höchste der 
hierfür jeweils vereinbarten Versicherungssumme. 

8.2 Hunde 
(Versicherungsschutz besteht in nachstehendem Umfang nur, wenn dies 
im Versicherungsschein/Nachtrag besonders vereinbart ist - zuschlags-
pflichtig- ) 
Mitversichert ist, als rechtlich selbständiger Vertrag, die Haftpflicht als Hal-
ter und Hüter von Hunden im Umfang der Besonderen Bedingungen zur 
Tierhalterhaftpflicht für Hunde. Auf den Ausschluss von Kampfhunden 
gemäß der Besonderen Bedingungen zur Tierhalterhaftpflicht für Hunde 
wird besonders hingewiesen. 
Der Vertrag erlischt mit Beendigung des Dienstverhältnisses bzw. mit Auf-
hebung der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


